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Bei der Aufstellung des neuen Bun-deshaushalts erwarten wir, dass die Finanzkraft der Kommunen deut-lich gestärkt wird. Die in der Koaliti-onsvereinbarung angekündigten Bundesleistungen für die Kommu-nen müssen konsequent umgesetzt werden. Denn auch insoweit gilt: „Nicht das Erzählte reicht, sondern das Erreichte zählt“.Dazu gehören insbesondere die Fortschreibung der Bundesmit-tel für Integration in Höhe von mindestens 2 Mrd. Euro pro Jahr. Auch die Kosten der Unterkunft für anerkannte Asylbewerber muss der Bund tragen, denn das ist sicher keine kommunale Aufgabe. Allein für die Jahre 2016 bis 2018 waren insoweit 2,6 Mrd. Euro eingeplant, die fortgeschrieben werden müs-sen. Wir erwarten von Bund und Ländern im Übrigen, dass auch die Kosten der Unterbringung und Ver-sorgung von Flüchtlingen übernom-men werden, die eigentlich ausrei-
sepflichtig sind, deren Ausreise aber aus verschiedenen Gründen nicht umgesetzt wird und die teilweise deswegen auch geduldet sind. Eine zentrale Herausforderung ist nach wie vor der Investitionsrückstand der Kommunen, der sich deutsch-landweit auf 126 Mrd. Euro beläuft. Hier kündigt der Koalitionsvertrag gerade für den Bildungsbereich und den sozialen Wohnungsbau Investitionsmittel an, die dann auch im Haushalt eingeplant werden müssen. 

Auch die dafür notwendige Grund-gesetzänderung, weil das Grundge-setz bisher nur Investitionshilfen für 
finanzschwache Kommunen vor-sieht, sollte auf den Weg gebracht 
werden. Eine zentrale finanzpoliti-sche Herausforderung ist auch die im Koalitionsvertrag thematisierte Nachmittagsbetreuung von Kindern in der Grundschule. Dafür will der Bund über die ganze Legislaturpe-riode 2 Mrd. Euro für Investitionen in Ganztagsschul- und -betreuungs-angebote zur Verfügung stellen. Das wird bei weitem nicht ausreichen. Notwendig ist vielmehr orientiert am Elternwillen insbesondere auch die Ganztagsschulangebote deut-lich auszubauen. Wenn der Bund tatsächlich 2025 einen Rechtsan-spruch etablieren will, bedarf es viel größerer Anstrengungen. Im Übri-gen erwarten wir, wie ebenfalls im Koalitionsvertrag angekündigt, dass auch die Altschuldenproblematik der Kommunen gemeinsam mit den Ländern und den kommuna-len Spitzenverbänden angegangen werden muss. Gerade weil die Bundespolitik immer neue Anforderungen an die Kommunen stellt muss der Grund-satz „wer bestellt, bezahlt“ nicht nur in der Koalitionsvereinbarung stehen, sondern sich auch im Bun-
deshaushalt wiederfinden.“ Ihr

„WER BESTELLT,    BEZAHLT!“
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GRUNDSTEUERWIE GEHT ES NACH DER          WEITER?           Von Uwe Zimmermann & Florian Schilling

Zunächst einmal ist festzu-halten, dass das BVerfG die Grundsteuer als fundamentale Finanzierungssäule der Städte und Gemeinden angemessen gewür-digt und die auf der Grundsteuer zugrundeliegende Einheitsbewer-tung nicht für nichtig erklärt hat. Der vom BVerfG ausgesprochene zweiphasige Übergangszeitraum nimmt zunächst die Sorge eines aus gemeindlicher Sicht haushalterisch 
nicht auffangbaren Ausfalls der Grundsteuer. Andererseits lassen die Fristen bis Ende 2019 bzw. bis Ende 2024 kein weiteres Zögern zu, weder 
für die Legislative für die Schaffung neuer gesetzlicher Grundlagen für die Grundstücksbewertung, noch für die Exekutive hinsichtlich der Umsetzung der neuen Regelungen. Nach gut einem Vierteljahrhundert 

der Reformdebatte ist das eklatan-te gesetzgeberische Versagen von Bund und Ländern mit dem Urteils-spruch des BVerfG nun endgültig nicht mehr hinnehmbar. Im Inte-resse der Bürgerinnen und Bürger wie auch der Gemeinden gleicher-maßen ist eine Grundsteuerreform daher zügig zu beschließen und umzusetzen, die diese Steuer auf eine gerechte, nachvollziehbare und rechtssichere Grundlage stellt!Umgehend zu klären ist nun zu-nächst, welcher Gesetzgeber das neue Bewertungsrecht beschließen wird. Das BVerfG hat angenommen, dass bei den der Entscheidung zu Grunde liegenden Verfahren der Bund die Gesetzgebungskompetenz für das Bewertungsrecht innehatte. 
Ob das nun neu zu schaffende Be-

wertungs- und Grundsteuerrecht in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fällt, ist damit aller-dings nicht abschließend geklärt. Der mehrheitlich im Bundesrat beschlossene Gesetzesentwurf aus dem Herbst 2016 sah daher auch eine Verfassungsänderung vor, wo-nach dem Bund explizit über Art. 105 Abs. 2 GG die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz für die Grundsteuer, und damit auch für die zur Grundsteuer gehörenden Bewertungsregelungen, zustehen solle. Sollte der Bund kein neues 
Grundsteuerrecht schaffen, müssen die gesetzlichen Grundlagen dafür unverzüglich in den Bundesländern 
geschaffen werden. Neben der Frage der Gesetzgebungs-kompetenz stellt sich vor allem auch 
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GRUNDSTEUERdie Modellfrage. In den letzten gut 25 Jahren wurden verschiedenste Grundsteuermodelle geprüft, aus-gearbeitet und teilweise in Modell-rechnungen verprobt. Dabei hat sich das sog. Kostenwertmodell mit einer wertorientierten Boden- und einer wertunabhängigen Gebäude-komponente als mehrheitsfähiger Kompromiss unter den Ländern durchgesetzt. Neben dem Kosten-
wertmodell stehen in der öffentli-chen Diskussion vor allem eine Bo-densteuer (Bodenrichtwerte allein maßgebend) und eine Flächensteu-er (Anwendung eines Pauschalwer-tes auf Grundstücks- und Gebäu-
defläche). Das BVerfG hatte über keines der diskutierten Reformmo-delle zu entscheiden. Gleichwohl gibt die Entscheidung Hinweise, woran sich der Gesetzgeber bei dem nun neu zu regelnden Bewertungs-modell orientieren muss. So müsse 

eine Neuregelung des Bewertungs-rechts erstens den Belastungsgrund der Steuer erfassen und dabei zwei-tens die Relation der Wirtschafts-güter zueinander realitätsgerecht abbilden.Grundsätzlich gilt, eine erneute Re-formdebatte wird weder zu besse-ren Ergebnissen noch neuen politi-schen Mehrheiten führen, sie würde lediglich weiter wertvolle Zeit ver-streichen lassen, die wir nun hoch-richterlich endgül-tig nicht mehr ha-ben. Der Deutsche Städte- und Ge-meindebund wird den Druck auf die politische Ebene in Berlin nun noch 

weiter erhöhen, um dafür Sorge zu tragen, dass der nötige Reformpro-zess für die Grundsteuer unverzüg-lich auf den Weg gebracht wird. Die Autoren: Uwe Zimmermann, Stellvertretender Hauptgeschäfts-führer, & Florian Schilling, Refe-ratsleiter, Deutscher Städte- und GemeindebundGRUNDSTEUER 2003–2019
Quellen: Statistisches Bundesamt; *AK Steuerschätzung (November 2017); Grafik DStGB 2017
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Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat am 10. April 2018 sei-ne lang erwartete Entscheidung zu den Regelungen des Bewertungs-gesetzes zur Einheitsbewertung von Grundvermögen verkündet. Das BVerfG hat das Bewertungs-recht und damit die darauf basie-rende Grundbesteuerung aufgrund von über Jahrzehnte entstandene Werteverzerrungen für jedenfalls seit dem 01. Januar 2002 für unver-einbar mit Art. 3 Abs. 1 GG erklärt. Das Festhalten des Gesetzgebers an dem Hauptfeststellungszeit-punkt von 1964 führe zu gravieren-den und umfassenden Ungleichbe-handlungen bei der Bewertung von 

Grundvermögen, für die es keine ausreichende Rechtfertigung mehr 
gibt. Angesichts der enormen fis-kalischen Bedeutung der Grund-steuer für die Städte und Gemein-den und des immensen Aufwandes einer Neubewertung können die beanstandeten Bewertungsrege-lungen allerdings bis spätestens zum 31. Dezember 2024 fortgelten. Voraussetzung für diese Frist ist, dass der Gesetzgeber bis zum 31. Dezember 2019 eine Neuregelung der Grundsteuer legislativ verab-schiedet. Nach fristgemäßer Ver-kündung der Neuregelung würde eine Umsetzungsfrist zur Fortgel-tung für fünf weitere Jahre greifen.Über mögliche neue Modelle ei-ner Grundsteuer hatte das Verfas-

sungsgericht nicht zu befinden. Als Orientierung für eine Neuregelung ist aber der 1. Leitsatz des Urteils zu verstehen: „Der Gesetzgeber hat bei der Wahl der Bemessungsgrundlage und bei der Ausgestaltung der Be-wertungsregeln einer Steuer einen großen Spielraum, solange sie ge-eignet sind, den Belastungsgrund der Steuer zu erfassen und dabei die Relation der Wirtschaftsgü-ter zueinander realitätsgerecht abzubilden.“

ENTSCHEIDUNG DES BVERFG ZUR GRUNDSTEUER 

INFORMAT
ONEN

Weiterführende Informationen und AusführungenunterWWW.DSTGB.DE

Für höhere Auflösung bitte auf die Grafik klicken!

https://www.dstgb.de/dstgb/Homepage/Publikationen/Infografiken/
https://www.dstgb.de/dstgb/Homepage/Aktuelles/2018/Kommunale%20Selbstverwaltung%20nicht%20gef%C3%A4hrden/
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FUTURE MOBILITY#FUTUREMOBILITY: „Wir müssen Städte für Menschen bauen, nicht für den Individualverkehr!“

Beim Future Mobility Summit des Tagesspiegel in Berlin betonte DStGB-Hauptge-schäftsführer Dr. Gerd Landsberg im Rahmen der Plenary Session (gemeinsam mit Katherina Reiche, VKU, und Dieter Zetsche, Daimler) die Notwendigkeit einer Verkehrs-wende. Denn einen besseren, ver-lässlicheren, sauberen und klimage-rechten Verkehr ist nicht durch gegenseitige Schuldzuweisungen zu erreichen, von der die aktuelle De-batte stark geprägt ist. Wir benöti-gen kurzfristige Maßnahmen (u.a. Stärkung des ÖPNV, Vernetzung der Verkehrsmittel, Nachrüstung von Dieselbussen), mittelfristige (u.a. intelligente Verkehrssteue-rung, Förderung von Elektromobi-lität und Radverkehrsinfrastruktur) und langfristige Maßnahmen (Au-

tonomes Fahren). „Wir brauchen neue Wege für die Mobilität der Zukunft. Viele Städte ersticken im Stau und haben Ver-
kehrs- und Schadstoffprobleme: Zu 
viele Staus, zu viel Schadstoffe, zu wenig Lebensqualität. Eine Verkehrswende ist unver-zichtbar. Doch auch für die Ver-kehrswende gilt: Nicht das Erzählte reicht, sondern das Erreichte und das Erreichbare zählt. Voraussetzung einer Verkehrswen-de ist das gemeinsame Handeln von Bund, Ländern, Kommunen, Wirt-schaft und Bürgern. Das wird leider 
häufig verkannt. Viel zu oft wissen wir in der Diskussion, welcher An-dere Schuld ist und welcher Fehler gemacht wird. Das bringt uns lei-

der keinen Schritt weiter, sondern kostet nur Geld und Zeit“, betonte Landsberg.FEINSTAUB & FAHRVERBOTE 
- WAS NUN?Zu diesem Thema diskutierte Pa-derborns Bürgermeister Michael Dreier auf dem Future Mobility Summit in Berlin. Dreier machte deutlich, dass städtische Fahrzeuge nur in sehr geringem Umfang ver-antwortlich seien. Gleichwohl müs-se sofort gehandelt werden, um die Grenzwerte einzuhalten. Lösungen gebe es durch Umrüstung der Die-sel-Busse auf die neueste Technik, die in Paderborn massiv vorange-trieben wird. Dreier verwies auf die Anstrengungen der Städte für eine saubere, zukunftsweisende Mobi-

Fotos: © De
rTagesspieg

el



8   Stadt und Gemeinde

lität. So entsteht im Zentrum von Paderborn ein Parkhaus für 400 Fahrräder. Bei den 2.400 Mitarbei-tern werde aktiv für eine saubere Mobilität geworben und die Telear-beit vorangetrieben. Sofort handeln müssten aber nicht nur die Städte, sondern vor allem die Automobil-industrie als Verantwortliche für 
die Schadstoffe. Konkret forder-te Dreier von der Industrie Hard-ware-Nachrüstungen. 

FUTURE MOBILITY
Tweet von @CHansenkommunal (DStGB-Referatsleiter)#FutureMobility Fahrverbote oder saubere Busse? Bürgermeister Dreier aus Paderborn: saubere Busse und ein neues Fahrradpark-haus im Zentrum! Neues Mobilitätskonzept: ÖPNV günstiger, Parkgebühren rauf, CarSha-ring fördern. Chapeau!

V.l.n.r.Alfons Frese (Wirtschaftsredakteur, Der Ta-gesspiegel), Hans Peter Wollseifer Präsident, Zentralverband des Deutschen Handwerks 
(ZDH), Winfried Hermann, MdL Minister für 

Verkehr und Infrastruktur in Baden-Würt-
temberg, Michael Dreier, Bürgermeister Paderborn, Jürgen Resch, Geschäftsführer Deutsche Umwelthilfe (DUH)
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Mobilität ist ein relevantes Zukunftsthema, das vor allem auf kommunaler Ebene aktiv gestaltet und gefördert werden kann. Neue Herausforde-rungen des Klimaschutzes und der Digitalisierung erfordern eine Um-strukturierung auf nachhaltige Mo-bilitätskonzepte, um die langfristige Lebensqualität in Städten und Ge-meinden zu erhalten. Elektromobi-lität stellt hierbei eine nachhaltige Alternative im Verkehrssektor dar. Sowohl für den Zustell- und Lie-ferverkehr als auch im Ausbau des ÖPNV sind Elektrofahrzeuge eine Komponente für emissionsarme und „neue Mobilität“. Gemeinsam mit Elke Christina Roeder, Oberbürgermeisterin der Stadt Norderstedt, Dr. Svenja Tö-ter, Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schles-wig-Holstein, Ulrike Thiessen, Me-tropolregion Hamburg, Andreas Sujuta, StreetScooter GmbH , Theo Weirich, Stadtwerke Norderstedt und vielen weiteren Experten aus

Wissenschaft und Praxis wird der In-novators Club des Deutschen Städ-te- und Gemeindebundes Strategie, Planung und Möglichkeiten für verstärkte kommunale Elektromo-bilität im Rahmen der Innovators Lounge „Kommune e-mobil“ am Mittwoch, den 16. Mai 2018, ab 16:00 Uhr m Kulturwerk am See in Norderstedt diskutieren. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei.Neue Anforderungen in den Berei-chen Klimaschutz und Lebensqua-lität sowie ein verändertes Mobili-tätsverhalten der Bürgerinnen und Bürger stellen Kommunen vor neue Aufgaben. Es gilt, alte Pfade zu ver-lassen und die lokale Verkehrspla-nung an die neuen Rahmenbedin-gungen anzupassen. Die jahrelange Fixierung auf den Autoverkehr muss durch ein umfassendes, verschie-dene Verkehrsmittel integrierendes Konzept abgelöst werden. Die Elektromobilität ist nur eine von vielen Facetten der „neuen Mobili-tät“ in Kommunen. Neue Mobili-tätskonzepte bieten eine Vielzahl 

von Chancen und tragen den verän-derten Erwartungen der Bürgerin-nen und Bürger Rechnung. Durch eine verkehrsmittelübergreifende Vernetzung neuer Mobilitätsange-bote kann der dichte Autoverkehr verringert, Platz in der Stadt ge-spart und darüber hinaus die Um-
welt geschont werden. Effiziente und bezahlbare Mobilitätsoptionen erhöhen die Lebensqualität in der Stadt und tragen positiv zum Image eines attraktiven Wohn- und Wirt-schaftsstandortes bei. Neue Mobilität in Städten und Ge-meinden ist ein Umbauprojekt, wel-ches sich nicht von heute auf morgen realisieren lässt. Die erste und wich-tigste Aufgabe ist es, ein zukunftsfä-higes Konzept zu entwickeln und die 
Ziele des Umbaus klar zu definieren. Dabei ist es von entscheidender Be-deutung, die Bürgerinnen und Bür-ger mit ihren Vorstellungen in die Erarbeitung der Konzepte einzubin-den und ihre Ideen, Vorstellungen und Wünsche zu berücksichtigen. Gleichzeitig lassen sich Konzepte neuer Mobilität nur in enger Zu-sammenarbeit mit den umliegenden Kommunen realisieren. Auch mit Blick auf die neuen Mög-lichkeiten, die durch die zunehmen-de Digitalisierung aller Bereiche des 
öffentlichen Lebens entstehen, sind Kommunen gefordert, Mobilität neu zu denken. Es ist entscheidend, die technischen Möglichkeiten zu nut-zen, um den notwendigen Umbau-prozess vor Ort aktiv zu gestalten.

INNOVATORS LOUNGEINNOVATORS LOUNGE „KOMMUNE  e-mobil“ AM 16.05. 2018 IN NORDERSTEDT
Foto: © pet

air - fotolia.c
om

Weiterführende 
Informationen und AnmeldungenunterWWW.DSTGB.DE

https://www.dstgb.de/dstgb/Homepage/Veranstaltungen/Kommune%20E-mobil/
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FAHRVERBOTEVERBESSERN, NICHT VERBIETEN! DIE DISKUSSION UM FAHRVERBOTE NACH DEM LEIPZIGER URTEILSSPRUCH  Von Timm Fuchs

Die Lust der Deutschen, Vor-schriften zu befolgen oder gar neue herbeizuwünschen, scheint ungebrochen – bemerkte Ulrich Greiner, früherer und viel be-achteter Kolumnist der ZEIT einmal kritisch. Er tat dies vor dem Hinter-grund einer Umfrage, welche Verbo-te die Deutschen am sehnlichsten wünschen. Ergebnis: 1. Verbot unge-sunder Lebensmittel, 2. Verbot von Gewaltdarstellungen in Computer-spielen oder Filmen, 3. Verbot von 
Pornografie.Der gedankliche Sprung von un-gesunden Lebensmitteln zu Die-selfahrverboten ist zugegebe-nermaßen recht weit. Auch ist anzunehmen, dass es Diesel-Ver-bote in der Beliebtheitsskala deut-

scher Verbotssehnsüchte mit großer Wahrscheinlichkeit nicht einmal 
unter die TOP 10 schaffen würden. Allerdings tritt in den Reaktionen auf das Leipziger Diesel-Urteil viel-fach der Glaube zutage, dass man 
Probleme mit Verboten in den Griff bekommen kann. Dabei stellt sich nach Leipzig nicht mehr die Frage, ob Fahrverbote wirksam angeordnet werden kön-nen. Das Gericht hat geurteilt, dass beschränkte Fahrverbote für be-stimmte Dieselfahrzeuge rechtlich und tatsächlich nicht ausgeschlos-sen sind. Jedoch spricht vieles da-für, bei der Umsetzung des Urteils nicht nur behutsam vorzugehen, sondern alles daransetzen, Fahrver-bote zu vermeiden.

VERBOTE VERLAGERN DAS PROBLEMDie Erfahrung zeigt seit jeher, dass jedes Verbot übertreten wird. Im schlimmsten Fall erzeugt es neue Probleme. Im Falle von streckenbe-zogenen Fahrverboten würden die gesperrten Straßen umfahren. Die Belastung würde sich dadurch nicht in der sprichwörtlichen sauberen 
Luft auflösen, sondern an anderer Stelle auftreten.Hinzu kommt: Soll die Wirkung ei-
nes Verbotes nicht verpuffen, muss der Staat wirksame Kontrollmecha-nismen ergreifen. Mit allen Folgen, positiv wie negativ. Der anfangs 
zitierte Greiner hat das treffend so zusammengefasst: Jedes Verbot ver-größert den staatlichen Anteil an ei-ner Verfasstheit des Landes und den vermindert den gesellschaftlichen. Beispiel par excellence sind Fahrver-botsstrecken oder Zonen. Um diese einzurichten, bedarf es Bürokratie, um sie durchzusetzen, bedarf es der Kontrolle.Was bedeutet das konkret beim The-ma Bürokratie? Für die Kommunen würde die Einrichtung von Fahr-verbotsstrecken oder -zonen einen 
finanziellen und organisatorischen Aufwand bei der Beschilderung er-zeugen. Hinzu träte der personel-le Aufwand: für das Aufstellen der Schilder, die Erteilung von Ausnah-megenehmigungen, etwa im Bereich der Lieferverkehre, der Kranken-transporte oder der Anwohner.Dazu kommt die juristische He-rausforderung in den einzelnen Städten. Der Staat, sprich die be-

Foto © FM2
 - Fotolia.com
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troffenen Länder, müssen nach dem Leipziger Urteil in den sogenannten Luftreinhalteplänen Fahrverbote als Ultima Ratio vorsehen. Dabei muss der juristische Grundsatz der Ver-hältnismäßigkeit strikt eingehalten werden. Das Gericht erachtet hierzu 
eine zeitlich gestaffelte Anordnung der Verbote abhängig von Abgasnor-men für erforderlich. INDIVIDUELLE ANSÄTZEERFORDERLICHDie Belastungssituation und ihre Ursachen sind allerdings nicht nur von Stadt zu Stadt, sondern auch von Straße zu Straße höchst unter-schiedlich. Dies zeigt: Die von den Städten zu ergreifenden Maßnah-men – mithin auch Fahrverbote – müssen in Umsetzung des Leipziger Urteils individuell angepasst wer-den, um gerichtsfest zu sein.Eine besondere Herausforderung sind dabei die vom Gericht ins Spiel gebrachten Ausnahmen für betrof-fene Anwohner oder Betriebe. Die 
Pkw wären für die Betroffenen fak-tisch wertlos, weil sie nicht mehr zu ihrem Wohnsitz oder dem Betrieb fahren dürften. Bei Betrieben kann das die Bedrohung der wirtschaftli-chen Existenz bedeuten. Die Beein-trächtigung mehrerer Grundrechte liegt auf der Hand. Für die Städte be-deutet dies, dass im Falle von Fahr-verboten notwendige Ausnahmen besonders sorgfältig geprüft und er-lassen werden müssen. Denn bei ge-richtlichen Auseinandersetzungen wäre der juristische Aufwand um ein Vielfaches höher.
PLAKETTENBÜROKRATIE VERMEIDENMit Blick auf Bürokratie und Kont-rolle ist auch die sogenannte blaue Plakette abzulehnen. Sie ist ein 

Instrument zur Vorbereitung von Verboten. Ihre Einrichtung ist auf-wändig. In ihrer Kontrollierbarkeit ist sie zweifelhaft, ebenso in ihrer Wirkung: Sie verhindert nicht den befürchteten Flickenteppich bei Fahrverbotsregelungen. Dieser ist vielmehr durch die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vor-gegeben. Denn zeitlich und örtlich angepasste Maßnahmen führen 
zwangsläufig zu unterschiedlichen Antworten auf die Frage, welcher Pkw zu einer konkreten Zeit eine be-stimmte Strecke befahren darf.Was lehrt uns Leipzig noch? Die her-kömmliche Aufgabenverteilung war: Die Automobilindustrie kümmert sich um gute Autos, die Kommunen um lebenswerte Städte. Diese Aufga-benverteilung stimmt so nicht mehr. Der sogenannte Diesel-Skandal hat besonders deutlich gemacht, was in den Städten passiert, wenn Unter-nehmen Autos in den Verkehr brin-gen, die Grenzwerte nicht einhalten. Hier besteht Erklärungs- und Hand-lungsbedarf der Automobilindustrie 
– nicht nur gegenüber den betroffe-nen Verbrauchern, sondern auch ge-genüber den Städten. Nach aktuellem Maßstab sind gute Autos mehr denn je saubere Autos. Dieser Verantwortung muss die In-dustrie gerecht werden. Die Forde-rung nach wirksamen Nachrüstun-gen und deren Finanzierung durch die Automobilindustrie ist aktueller denn je. Dazu gehören explizit auch Hardware-Nachrüstungen, wenn sie erforderlich sind. INTELLIGENTE VERKEHRSWENDEAm Ende ein Wort zu dem Argu-ment, dass es ohne Fahrverbote 

nicht gehen wird: Es ist richtig, dass 
es in den betroffenen Städten kurz-, mittel- und langfristiger Lösungen bedarf. Von Geschwindigkeitsbe-grenzungen auf belasteten Stre-cken, über den Ausbau des ÖPNV und des Radverkehrs, digitaler An-gebote und Vernetzung der Verkeh-re bis hin zum autonomen Fahren. Oberstes Ziel dabei sollte immer sein, Verbote zu vermeiden. Denn Verbote nehmen die Menschen nicht mit, die aber elementarer Teil der Lösung sind. Eine Verkehrs-wende erreicht man nicht nur über gute Infrastruktur, sondern nur mit der notwendigen Einsicht der Men-schen.Teil der Lösung ist an dieser Stelle auch die Industrie. Gerade in Zeiten, in denen Automobilhersteller nicht mehr bloß Autos bauen, sondern Mobilitätsdienstleister sein wollen: Sprich die Auswirkungen unter-nehmerischer Entscheidungen in den Städten stärker als bisher spür-bar werden. Auf den Straßen, beim ÖPNV, bei der E-Mobilität, dem Car-Sharing und beim autonomen Fahren.Zu guter Letzt: Was hätte wohl Ru-dolf Diesel in der aufgeregten De-batte um Fahrverbote getan? 1895 schrieb er voller Freude an seine Frau: „Mein Motor macht immer noch große Fortschritte, … ich bin in diesem ersten und vornehmsten Fa-che der Technik, dem Motorbau, der Erste auf unserem kleinen Erdbäll-chen, der Führer der ganzen Truppe diesseits und jenseits des Oceans.“ Der Gedanke liegt nahe: Diesel hätte sich an die Arbeit gemacht, um die Dinge zu verbessern, nicht zu ver-bieten! Der Autor: Timm Fuchs, Beigeordneter des DStGB
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Nach dem Entscheid zu mög-lichen Fahrverboten sind Städte und Gemeinden am Zug, selbstbewusst um- und durch-zusetzen, was an anderer Stelle ver-säumt wurde. Es liegt letztlich in ihrer Hand: Sie haben die Daten, sie 
verwalten den öffentlichen Raum für Infrastrukturen aller Art, sie ent-scheiden über Zugang für Fahrzeuge und Dienste. Kommunen haben da-her nicht nur das Mandat, sie sind verantwortlich, Mobilitätsansprüche der Bürgerinnen und Bürger in Ein-klang zu bringen mit dem Recht auf saubere Luft. Die Gestaltungsmacht dafür haben sie. Auch Technologie, Konzepte und Partner sind da.Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hat mit seinem Urteil zu Fahrverboten klargestellt: Saubere 

Luft für Bürger ist keine optionale 
Extra-Leistung. Öffentliche Ent-scheider und Gestalter müssen da-für sorgen, dass Einwohner und Be-sucher im urbanen Raum keine mit Stickoxiden verschmutzte, sondern saubere Luft einatmen. In letzter Konsequenz, falls nicht anders zu realisieren, werden dann auch in-nerstädtische Fahrverbote ausge-sprochen.Deutlich besser als Verbote funkti-onieren sogenannte „Nudges“, wie es in der Verhaltensökonomik von Richard Thaler und Cass Sunstein heißt. Nudges stoßen den, so die Erkenntnis, „aufwandsökonomi-schen“ Menschen an, kluge Ent-
scheidungen zu treffen. Ein typi-sches Beispiel ist das Platzieren von Obst auf Augenhöhe – wir greifen 

dann viel häufiger zum Apfel, als wenn an gleicher Stelle Gummi-bärchen und Schokolade liegen. Ähnliches funktioniert auch in der Mobilität: Breite und schöne Fahr-radwege verleiten dazu, auf den Sat-tel zu springen, statt in den Autositz zu plumpsen und während des Be-rufsverkehrs im Stau zu stehen.KOMMUNEN ALS 
SCHLÜSSELAKTEUREStädte und Gemeinden sind der Schlüsselakteur, damit Bürgerin-nen und Bürger im urbanen Raum von selbst auf saubere und gemein-schaftliche Mobilitätskonzepte um-steigen. De facto haben städtische wie kommunale Entscheider diese Rolle schon lange inne, spätestens mit dem Urteil zu Fahrverboten 

URBANE MOBILITÄT
KEINE KÜR, SONDERN PFLICHT STÄDTE & GEMEINDEN GESTALTEN     DIE URBANE MOBILITÄT

Quelle: © D
irk O. Evens

on Von Dirk O. Evenson
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wurden Mandat und Verantwor-tung auch gerichtlich bestätigt. Anderswo ist man ohnehin schon weiter: Paris, London, Shenzhen, Vancouver, Kopenhagen. Alles Städte, die teils völlig neue Pfade beschritten haben; auch weil Sach-zwänge in Form von Stau und Smog dort teils noch extremer waren als in deutschen Metropolen. Der Vorteil für Stadtplaner, Abgeord-nete und Bürgermeister deutscher Städte: Diese Modellversuche rund um unseren Globus sind ein „Pro-of-of-Concept”. Entscheider können sich abgucken, was anderswo funk-tioniert hat, was nicht.Mit freiheitlichen Demokratien ist ein Diktat der Fortbewegungsmittel schwer vereinbar. Bürgerinnen und Bürger akzeptieren kaum, wenn ihre Freiheit auf das von ihnen präferierte Fortbewegungsmittel von „oben“ beschränkt wird. Die Freiheit des Willens bezieht sich auch darauf, dass wir zwischen al-len uns erdenklichen Autos, zwi-schen Bus, S-Bahn, Taxi oder dem eigenen Fahrrad wählen können – oder, dass wir diese Transport-möglichkeiten nach eigenen Vor-lieben kombinieren. Doch laut ei-ner Studie von Inrix stehen wir in Stuttgart, München und Hamburg mehr als 50 Stunden im Stau. Ande-re Quellen berichten von bis zu 70 Stunden. Die Lissabon-Studie hat zugleich ergeben, dass drei on-de-mand Shuttle Busse, eingebettet in den bestehenden ÖPNV, 100 private Autos ersetzen. Angesichts solcher Zahlen verwundert es, dass unsere Vorlieben nicht viel stärker zu neu-en Mobilitätslösungen tendieren. Was muss deutschlandweit denn noch passieren? 

RITUALISIERTE GEWOHN-HEITEN HINTERFRAGENBevor wir unseren eigenen Pkw in der Garage stehen lassen und auf 
vernetzte wie elektrifizierte Mo-bilitätslösungen umsteigen, brau-chen wir einen kleinen „Stupser”. Ritualisierte Gewohnheiten geben wir nicht ohne weiteres auf. Die Ak-zeptanz von neuen, smarten Mobi-litätslösungen hängt daher von den Faktoren Komfort und persönlicher Raum, Einfachheit sowie der Frage ab, wie schnell man von A nach B kommt. Ist das gelöst, wird der pri-vate Pkw im urbanen Raum die Aus-nahme werden. Nicht der Bus ist dann eine Alternative zum eigenen Auto, sondern das eigene Auto eine Alternative zu gemeinsam genutz-
ten öffentlich wie privatwirtschaft-lich betriebenen Mobilitätslösun-gen, bestehend aus intermodal vernetzten Car- wie Bike-Sharing, Bus und Bahn sowie den ange-sprochenen noch recht jungen Ri-de-Sharing-Shuttle-Diensten.Kommunen verweisen, zugegeben in vielen Fällen völlig zu recht, auf

die leeren Kassen ihrer Haushalte. Aber: In der Gesamtwirtschaft ist ausreichend Geld für die Verkehrs-wende vorhanden. Kommunen müssen eine entsprechende Ver-
teilung finanzieller Mittel einfor-dern oder sich gegebenenfalls auch selbst ausstatten, manchmal auch etwas kreativ. So treiben Städte, die auf das Subsidiaritätsprinzip set-zen, durch „City Taxes“ oder zweck-gebundene Abgaben eigenständig erforderliche Mittel ein. Das erhöht zugleich die Transparenz: Bürgerin-nen und Bürgern verfolgen, was mit ihren Abgaben oder Steuern umge-setzt wurde. Städte stehen dann für ihre Investitionen gerade und ern-ten abhängig von der Sinnhaftigkeit ihrer Maßnahmen Lob oder Tadel.Gesamtwirtschaftlich rechnen sich Infrastrukturinvestitionen in La-desäulen und Digitalisierung: Eine Kalkulation basierend auf Komfort, Sicherheit, Verfügbarkeit sowie Sau-berkeit der urbanen Mobilität wird zu dem Ergebnis kommen, dass sich jeder Cent, den eine Kommune in ihre Ladeinfrastruktur steckt, dop-

NEW MOBILITY WORLDDie New Mobility World (NMW), der weltgrößten Platt-form zu Mobilität, Transport und Logistik von morgen 
für Macher, Gestalter und Entscheider aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und Forschung und der öffentlichen Hand. 
Vom 20. bis 27. September findet dieses Jahr der Haup-tevent auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover statt. Ein 

Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf der urbanen Mobi-lität. Aktuell läuft der „Call for Paper” für das Konferenz-programm.

https://newmobility.world/de/
https://www.nationale-stadtentwicklungspolitik.de/NSP/SharedDocs/Downloads/DE/Habitat_III_NewUrbanAg
https://newmobility.world/de
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URBANE MOBILITÄT
pelt und dreifach auszahlt. Alleine die Fläche an eingesparten Parkplät-zen in absoluten Top-Lagen, so die neue Mobilität in Städten vollends akzeptiert ist, führt uns das Poten-zial der Mobilitätswende vor Augen. Nicht zu vergessen neben den Um-weltfaktoren ist auch die eingespar-te Zeit von Pendlern auf dem Weg zum Arbeitsplatz.INVESTITIONEN IN DEN ÖPNVEin attraktiver, verlässlicher und schneller ÖPNV ist das Backbone aktiver, sauberer und integrierter urbaner Mobilität. Er wird aufgrund neuer Ride-Sharing-Angebote nicht weniger attraktiv. Im Gegenteil: Er gewinnt als Ergänzung hierzu sogar an Relevanz. Laut Wikipedia trans-portiert eine Straßenbahn bis zu 20 000 Passagiere in einer Stunde. Busse, wenn möglich alsbald elek-
trifiziert, wie auch S- und U-Bahn stemmen auch in der zukünftigen Mobilitätswelt immense Kapazi-täten. Dafür muss der ÖPNV aber zukunftsfähig gestaltet werden. Als Eigentümer und Betreiber brauchen Länder, Städte und Gemeinden die 
notwendigen finanziellen Ressour-cen.INVESTITIONEN IN INFRASTRUKTUREine vernetzte sowie elektrische ur-bane Mobilität steht und fällt mit 
der Infrastruktur. Ohne flächende-ckende Ladesäulen und über das Internet vernetzte Fahrzeuge ist keine saubere und intelligente Mo-bilität denkbar und praktikabel. Die ein oder andere Regulierung wird sicherlich auf nationaler und 
supranationaler Ebene getroffen. Aber: Natürliche Monopole so aus-

zugestalten, dass sie innovative Marktteilnehmer dazu animieren, neue Mobilitätslösungen zu entwi-ckeln – und diese dann auch in die Tat umsetzen –, fällt in den Aufga-benbereich von Kommunen. Ohne Ladeinfrastruktur keine e-Mobilität, ohne Vernetzung kein in sich schlüs-siges, vernetztes Mobilitätssystem bestehend aus ganz verschiedenen Puzzlestücken. STÄDTE ALS TREIBERDES WANDELSDie Digitalisierung der Mobilität erfordert vernetzte Hardware und vor allem Software, die dafür sorgt, dass einzelne Angebote nicht paral-lel und kleinteilig zueinander kon-kurrieren, sondern sich intelligent vernetzen können. Voraussetzung dafür sind nicht nur entsprechende 
flächendeckende Datenleitungen, sondern auch ein Miteinander von Unternehmen, ÖPNV und Städten. Unter anderem brauchen wir regu-lative Rahmenbedingungen für den Umgang mit Mobilitätsdaten. Alles steht und fällt dabei mit gebündel-
ten und abrufbaren Mobilitätsda-ten. Ihr Fehlen ist ein Innovations-hemmnis sondergleichen.Die Herausforderung liegt, wie man sieht, nicht so sehr in dem technisch Möglichen. Es braucht Visionäre, die die unterschiedlichen Akteu-re nicht nur an einen Tisch holen – von den Betreibern des Nahver-kehrs, über Software-Unternehmen und Ridesharing-Anbietern, hin zu Stadtplanern –, sondern darüber hi-naus neue regulatorische Rahmen-bedingungen, technische Standards und Kooperationen auch selber vor-schlagen. Städte sind als Ideengeber und Kommunikator eine treibende 

Kraft – sowohl untereinander, um Synergien zu nutzen, Erfahrungen auszutauschen, ein gemeinsames Vorgehen zu koordinieren und Standards zu etablieren als auch um 
einen offenen Dialog mit allen be-teiligten Akteuren zu gestalten.
Entgegen der allgemeinen Auffas-sung richtet sich das BVerwG-Urteil nicht gegen Städte und Gemeinden. Vielmehr hebt es ihre besondere Rolle und Bedeutung für unsere Ge-sellschaft hervor. Dies ist eine Her-ausforderung, aber auch ein Kom-pliment. Ihre Gestaltungsmacht ist eine Chance, welche die Städte am besten vereint und im Dialog nutzen und ergreifen. Technologie, Konzepte, Partner: Das alles ist da. Jetzt braucht es Zusammenarbeit, Finanzierung, Umsetzung. Und vor allem Ehrgeiz und Ungeduld. 

Der Autor: Dirk O. Evenson ist 
Managing Partner von evenson, der Berater in Sachen digitaler Transfor-
mation, Nachhaltigkeit und Urba-nisierung an der Schnittstelle von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. 
Er ist außerdem Director der New 
Mobility World (NMW). Bis 2016 hat Evenson die Abteilung Kommu-
nikation des Verbandes der Automo-
bilindustrie (VDA) geleitet.

Foto: © Marcus_Höhn
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ELEKTROMOBILITÄTELEKTROMOBILITÄT IN KOMMUNEN    VORANBRINGEN   
   NOW-STARTERSET HILFT 

Viele Städte und Gemeinden stellen sich derzeit der Frage, wie moderne und emissions-freie Mobilität in Zukunft aussehen kann. Denn zum einen bedeu-tet die Verringerung von lokalen 
Schadstoff- und Lärmemissionen eine entscheidende Verbesserung der Lebensqualität der Bewohner. Zum anderen müssen die durch den Verkehrssektor verursachten Treib-hausgasemissionen in den kom-menden Jahren konsequent gesenkt werden, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Kommunen stehen damit vor einer doppelten Aufgabe: Es müssen Konzepte her, die eine zeitgemäße Mobilität ermöglichen und gleichzeitig den Klimaschutz-zielen gerecht werden.Dabei bietet die Entwicklung al-ternativer Mobilitätskonzepte für 

Kommunen die Chance, innerstäd-tische Räume und Verkehrsströme neu zu gestalten. Die Herausforde-rung: eine passende Strategie ent-wickeln und die Mobilitätswende praktisch umsetzen. In welchen Bereichen ist ein Umstieg auf Elek-tromobilität möglich und sinnvoll? Wo gibt es bereits erfolgreiche Bei-spiele und interessante Erfahrungs-werte? Welche Fördermöglich-keiten können für die Umsetzung in Anspruch genommen werden? Als Programmgesellschaft des Bun-des ist die NOW GmbH Nationa-
le Organisation Wasserstoff- und 
Brennstoffzellentechnologie mit der Koordinierung von Förderpro-grammen im Bereich nachhaltiger 
Mobilität mit Wasserstoff-Brenn-
stoffzelle und Batterie beauftragt. Sie ist für Kommunen daher ers-

ter Ansprechpartner, wenn es um die Förderung alternativer Mobi-litätskonzepte geht. Auch in Sa-chen Planung und Umsetzung verfügt die NOW über Kenntnis-se und Erfahrungen im gesamten Spektrum nachhaltiger Mobilität. Einen leichten und auf die Bedürf-nisse von Kommunen zugeschnit-tenen Einstieg in das Thema bietet die Plattform starterset-elektromo-bilität.de mit laufend aktualisierten Informationen zum Thema Elek-tromobilität aus Forschung und Praxis. Sechs Bereiche informieren unter anderem zu den Themen Elektromobilitätskonzepte, Indi-vidualverkehr, ÖPNV und Ladein-frastruktur. Kommunen erhalten hier vielseitige Impulse, wie sie in die alternative Mobilität einsteigen 
können oder die Elektrifizierung 

Von Tilman Wilhelm
Foto: © Sta

dt Hamm, H
übner

Weiterführende 
Informationen unter
WWW.STARTERSET- ELEKTROMOBILITÄT.DE

http://www.starterset-elektromobilität.de
http://www.starterset-elektromobilität.de
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Was wären unsere Städte und 

Dörfer ohne historische Gebäude? 

Ohne Bauwerke, die Geschichten 

erzählen, die typischen Eigenhei-

ten einer Region verkörpern oder 

Wahrzeichen eines Ortes sind? 

Historische Bauwerke machen 

unsere Städte und Dörfer einmalig 

und unverwechselbar. Deshalb 

setzt sich die Deutsche Stiftung 

Denkmalschutz für den Erhalt  

einzigartiger Denkmale ein.  

Mit Ihrer Hilfe. 

www.denkmalschutz.de

Commerzbank AG

BIC: COBA DE FF XXX

IBAN: DE71 500 400 500 400 500 400

Spendenkonto

Schön.  Aber ein Stück Heimat fehlt.
Retten Sie Geschichte. Spenden Sie Zukunft.

www.denkmalschutz.de 

ELEKTROMOBILITÄT
des Verkehrs vorantreiben kön-nen – batterieelektrisch oder mit 
Wasserstoff und Brennstoffzelle. BEISPIEL: ELEKTRIFIZIERUNG DES GEWERBEVERKEHRSDer urbane Wirtschaftsverkehr macht etwa ein Drittel des Verkehrs- 
aufkommens in Deutschland aus. 
In seiner Elektrifizierung liegt so-mit ein vielversprechendes Gestal-
tungspotenzial, um Schadstoff- und Lärmbelastungen zu reduzieren und damit Lebensqualität und Stand-ortattraktivität zu erhöhen. Das Starterset Elektromobilität unter-

stützt Kommunen dabei, dieses Potenzial zu heben.ChecklisteEin Einstiegspunkt des Star-tersets ist die Checkliste zur Förderung des elektrischen Wirtschaftsverkehrs. Sie bietet eine Übersicht, wie Kommunen in das The-ma einsteigen können und welche Akteure im laufenden Prozess einbezogen werden sollten. HandlungsleitfadenEin ausführlicher Handlungsleit-faden zeigt Handlungsoptionen insbesondere für Flottenbetrei-ber auf. Neben Fragestellungen zu Strategien, Analysen, Be-
schaffungskriterien oder För-dermöglichkeiten werden auch verschiedene Beispiele aus der Praxis detailliert vorgestellt. Präsentationen & VorträgePräsentationen und Vorträ-ge geben einen Einblick in praktische Erfahrungen von Kommunen und Ländern: Wie kann der Lieferverkehr in einer Stadt mit 180.000 

Einwohnern elektrisch umgesetzt werden? Wie steht es um die Be-reitschaft der Zielgruppen, sich im Wirtschaftsverkehr auf Elektromo-bilität einzulassen?Für  die  Implementierung von Elek-tromobilität im Gewerbeverkehr gibt es viele gute Möglichkeiten und Umsetzungsbeispiele. Das Starter-set bietet Anregungen und Hilfe-stellungen. Ansprechpartner: Roman WolfTelefon: +49-(0)30-311 61 16-54E-Mail: roman.wolf@now-gmbh.deDer Autor:  Tilman Wilhelm, Bereichsleiter Kommunikation und 
Wissensmanagement bei der NOW GmbH

FÖRDERAUFRUF-SERVICE DER NOWMit dem Förderaufruf-Service infor-miert die NOW GmbH umgehend über aktuelle Förderaufrufe in den Bereichen Elektromobilität, Ladein-frastruktur, Wasserstoff- und Brenn-stoffzellentechnologie. Kostenlosen E-Mail-Service abonnieren: www.now-gmbh.de/de/service/newsletter

WASSERSTOFF & BRENNSTOFFZELLE
Die Mobilität mit Wasserstoff- und 

Brennstoffzelle stellt eine interessante 

Alternative zur Elektromobilität mit Bat-terie dar. Das Portal starterset-elektro-mobilität.de bietet auch hierzu eine erste 
Einstiegshilfe. 

Anzeige

mailto:roman.wolf%40now-gmbh.de?subject=
http:// Tilman Wilhelm, Bereichsleiter Kommunikation und Wissensmanagement bei der NOW GmbH
http:// Tilman Wilhelm, Bereichsleiter Kommunikation und Wissensmanagement bei der NOW GmbH
http:// Tilman Wilhelm, Bereichsleiter Kommunikation und Wissensmanagement bei der NOW GmbH
http:// Tilman Wilhelm, Bereichsleiter Kommunikation und Wissensmanagement bei der NOW GmbH
http://www.now-gmbh.de/de/service/newsletter
http://www.now-gmbh.de/de/service/newsletter
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DIGITALISIERUNG IN KOMMUNENDIGITALISIERUNG  
 GROSSE CHANCEN,   ABER NACHHOLBEDARF 

Städte und Gemeinden in Deutschland haben die im-mensen Potenziale der Digi-talisierung erkannt. 91 Prozent der Kommunen schätzen den Mehr-wert der digitalen Veränderungen als hoch oder sehr hoch ein. Dies ist Ergebnis des „Zukunftsradar Digi-tale Kommune“, den der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DSt-GB) gemeinsam mit dem Institut für Innovation und Technik (iit) entwickelt hat. Allerdings schätzen nur 10 Prozent der Kommunen ihren aktuellen Status quo als gut ein. Die großen Potenziale, die aus der Digitalisie-rung für Städte und Gemeinden in der Zukunft erwachsen werden, müssen in der Regel erst noch mit harter Arbeit geborgen werden. 

Zu Beginn des Jahres 2018 herrscht vielerorts noch Skepsis angesichts der kommenden Aufgaben: 51 Pro-zent der Kommunen fühlen sich nicht ausreichend auf die Digitali-sierung vorbereitet. 34 Prozent be-werten ihren Digitalisierungsstand als schlecht oder sogar sehr schlecht. „Dies zeigt, dass ein hoher Bedarf an zusätzlichem Wissen besteht“, so Hauptgeschäftsführer des DStGB, Dr. Gerd Landsberg. „Vernetzung mit anderen Kommunen, zusätzli-
che Beratung und neue Qualifizie-rungs- und Weiterbildungsangebo-te werden erwartet. Dem müssen wir gemeinsam mit Bund, Ländern und der Wirtschaft Rechnung tragen.“ Den größten Handlungsbedarf se-hen die Kommunen beim Thema Breitbandausbau (47 Prozent), bei der Frage der Finanzierung bevorste-

hender Aufgaben (38 Prozent) und bei der Personalausstattung (36 Pro-zent). Drei von vier befragten Kom-munen schätzen den zusätzlichen Finanzierungsbedarf als „hoch“ oder „sehr hoch“ ein. Hier bedarf es aus Sicht des Deutschen Städte- und Gemeindebundes der Unter-stützung durch Bund und Länder. GANZHEITLICHERSTRATEGISCHER ANSATZAber auch die Städte und Gemein-den selber müssen ihre Hausaufga-ben erledigen. „Ein ganzheitlicher strategischer Ansatz, bei dem die Digitalisierung bereichsübergrei-fend vorangetrieben wird, scheint aktuell noch eher die Ausnahme zu sein“, so Professor Volker Wittpahl vom iit. Lediglich sechs Prozent 

Foto: © Rob
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der Kommunen gaben an, bereits mit der Umsetzung einer Digitali-sierungsstrategie begonnen zu ha-ben, nahezu die Hälfte der Städte und Gemeinden hat noch keine derartige Strategie entwickelt. „Er-forderlich ist ein Umdenken in der kommunalen Politik und bei den Verantwortlichen. Wir müssen schneller in die Umsetzung kom-men, auch einmal ins Risiko gehen. Digitale Transformation bedeutet auch, nicht immer exakt abschät-zen zu können, welche Ergebnisse am Ende des Weges stehen. Klar ist aber: Wer sich nicht auf den Weg macht, der verspielt eine Menge Zukunftschancen“, so Landsberg. „Fast alle Kommunen erwarten eine 

hohe ‚digitale Dividende‘. Sie selbst müssen dafür ihre Rolle als gestal-tende Akteure der Digitalisierung 
vor Ort allerdings noch definie-ren“, ergänzt Professor Wittpahl. Die erfolgreiche Digitalisierung in den Kommunen hängt von un-terschiedlichen Faktoren ab: Eine gute Personalausstattung ver-knüpft mit einer entsprechenden fachlichen Expertise, ausreichen-de Finanzmittel zur Umsetzung von Maßnahmen, die Anbindung an ein digitales Hochgeschwindig-keitsnetz sowie die technische Aus-stattung mit aktueller Hard- und Software sind Grundvoraussetzun-gen für eine erfolgreiche Digitali-sierung der Kommunalverwaltung.

KOMMUNEN ALS ZENTRALE DIGITALISIERUNGSAKTEUREGroßes Potenzial schlummert vor allem bei Digitalisierungsaktivitä-ten jenseits der Verwaltung. Bisher sehen sich viele Kommunen noch nicht als zentraler Digitalisierungs-akteur des gesamten kommunalen Gestaltungs- und Handlungsraums – der sich auf nahezu alle Lebens-bereiche der Bürgerinnen und Bür-ger ausdehnen kann: Neben der Verwaltung zählen die Bereiche Wirtschaft und Handel, Bildung und Gesundheit, Infrastruktur und Mobilität sowie die bereichsüber-greifende Vernetzung zu möglichen Feldern, in denen die Kommunen 

DIGITALISIERUNG IN KOMMUNEN

„Der Zukunftsradar zeigt, dass gewaltige Aufgaben auf die 
Städte und Gemeinden in Deutschland warten. Um hier den Anschluss nicht zu verlieren, muss die digitale Trans-
formation schnell und mit gezielten Maßnahmen ange-gangen werden. In der nächsten Zeit gilt es vor allem, die 
Digitalisierung in Kommunen als strategisches Thema zu 
etablieren.“ Professor Dr. Volker Wittpahl (iit)

STATUS DER DIGITALISIERUNGS-STRATEGIEN IN DEN KOMMUNENGesamtauswertung in %
FRAGE: 

Haben Sie für Ihre Kommune bereits eine 
Digitalisierungsstategie(DS)?47 39

356
Keine DS DS wird gerade entwickelt

DS schon entwickeltUmsetzung der DS geplantDS bereits in der Umsetzung

Der Bedarf nach einer Digitalisierungsstategie bei Kommunen der Größe bis 50.000 Einwohner ist prozentuell gesehen am höchsten. 

Quelle:                                  iit-DStGB-Zukunftsradar-Digitale_Kommune-2018; Grafik: DStGB 2018

Für höhere Auflösung bitte auf die Grafiken klicken!

PRIORISIERUNG DER HANDLUNGSBEDARFE NACH THEMENGesamtauswertung in %

FRAGE: Wo sehen Sie akuten 
Handlungsbedarf in Ihrer Kommune beim Thema Digitalisierung?

Mehrfachnennungen möglich

Breitbandausbau
Finanzmittel

Personalausstattung

Fachliche ExpertiseIT-Sicherheit
Technische Ausstattung

Hard-/Software

0 10 20 30 40 50

4738
23 362415

Quelle:                                  iit-DStGB-Zukunftsradar-Digitale_Kommune-2018; Grafik: DStGB 2018
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den digitalen Wandel als Inno-vationstreiber gestalten können.Die Umfrage hat gezeigt, dass die Kommunen den aktuellen Stand der Digitalisierung weder als her-vorragend noch als dramatisch einschätzen: Mehr als jede zwei-te Kommune stuft ihren Digitali-sierungsgrad als ausreichend ein, jede zehnte als gut und jede drit-te als schlecht bis sehr schlecht.Ein einheitliches Bild vom aktuel-len Stand der Digitalisierung in den Kommunen zu zeichnen ist dabei nahezu unmöglich. Dies zeigt die Selbsteinschätzung der Kommu-nen bezogen auf die Frage, ob sie sich gut vorbereitet fühlen, um die Digitalisierung in den kommenden Jahren voranzutreiben: Knapp die Hälfte der befragten Kommunen 

fühlt sich gut auf die Digitalisie-rung vorbereitet (49 Prozent), der andere Teil nicht. Einig sind sich die Kommunen hingegen beim Nutzen der Digitalisierung: Neun von zehn Kommunen schätzen den Mehrwert der Digitalisierung als hoch bis sehr hoch ein (91 Pro-zent) – und sehen in der Digita-lisierung einen hohen Mehrwert sowohl für die Verwaltung als auch für die Bürgerinnen und Bürger. DIGITALISIERUNGSSTATEGIENInteressant ist, dass die Kommu-nen zwar einen hohen Nutzen der Digitalisierung erwarten, sich aber im Kontext des digitalen Transfor-mationsprozesses relativ verhalten positionieren. So haben 47 Prozent 

der Kommunen bislang noch kei-ne Digitalisierungsstrategie entwi-ckelt. Und diejenigen Kommunen, die angeben, dass sie aktuell an einer Strategie arbeiten, die Um-setzung planen oder sich bereits in der Umsetzungsphase ihrer Strate-
gie befinden, legen ihren Fokus vor allem auf das Thema Verwaltungs-digitalisierung. Ein ganzheitlicher strategischer Ansatz, bei dem die Digitalisierung bereichsübergrei-fend vorangetrieben wird, scheint aktuell noch eher die Ausnahme zu sein. Darüber hinaus hat die Umfrage gezeigt, dass viele Kom-munen den Stand und den Nutzen der Digitalisierung für einige Be-reiche überhaupt nicht einschät-zen können. Überspitzt formuliert erwarten fast alle Kommunen eine 

„Wir erwarten von der neuen Bundesregierung, dieses Thema ganz 
oben auf die Agenda zu nehmen. Der Schlüssel zum Erfolg der Digita-lisierung liegt in den Städten und Gemeinden – digitale Städte, digi-tale Dörfer und digitale Regionen entstehen allerdings nicht im La-bor. Diese Erkenntnis muss sich auch auf Bundesebene durchsetzen. 
Es ist erforderlich, dass die Kommunen als Partner auf Augenhöhe in 
alle nationalen und länderübergreifenden Prozesse mit eingebunden 
werden. Wir brauchen flächendeckend ein leistungsfähiges Breitband, 
mehr Finanzmittel und eine kluge Strategie für die Aus- und Weiterbil-
dung.“ Dr. Gerd Landsberg, (DStGB)

EINSCHÄTZUNG ZUM NUTZEN DER DIGITALISIERUNG INSGESAMTGesamtauswertung in %*

16 2
FRAGE: Wie hoch schätzen Sie den künftigen 
Nutzen der Digitalisierung in Ihrer Kommune insgesamt ein?

*Durch das Entfallen der Nachkommastellen 
können in den Summen der Prozentangaben 
Abweichungen von +/- 1 % entstehen.

sehr hoch hoch ausreichend sehrniedrig kann ich nicht einschätzenniedrig01020304050607080

22 
69

1
Quelle:                                  iit-DStGB-Zukunftsradar-Digitale_Kommune-2018; Grafik: DStGB 2018

EINSCHÄTZUNG ZUM STAND DER DIGITALISIERUNG NACH BEREICHEN

Quelle:                                  iit-DStGB-Zukunftsradar-Digitale_Kommune-2018; Grafik: DStGB 2018

Gesamtauswertung in %* FRAGE: Wie schätzen Sie den Stand der Digitalisierung für die folgenden neun Bereiche in Ihrer Kommune ein?
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hohe „digitale Dividende“, definie-ren sich aber nicht hinreichend als Innovationstreiber und gestaltende Akteure der Digitalisierung vor Ort.Dass sich die Größe der Kommune auch in der Bewertung einzelner Digitalisierungsthemen nieder-schlagen kann, verdeutlichen die Einschätzungen der Städte und Gemeinden zu den Handlungsbe-darfen. Je mehr Einwohnerinnen und Einwohner eine Kommune beispielsweise zählt, desto stär-ker wird der Handlungsbedarf in Hinblick auf die personelle Aus-stattung wahrgenommen. Um-gekehrt verhält es sich bei der Einschätzung des Themas Breit-bandausbau – hier sehen große und sehr große Kommunen einen deutlich geringeren Handlungs-

bedarf als sehr kleine Kommunen.In Hinblick auf die notwendigen Voraussetzungen der Digitalisie-rung in den Kommunen weisen die Umfrageergebnisse schließlich 
daraufhin, dass die finanzielle und personelle Ausstattung sowie ein 
stärkerer Wissenstransfer effektive Stellschrauben des digitalen Trans-formationsprozesses sind. So ist die Mehrheit der befragten Städte und Gemeinden davon überzeugt, dass eine stärkere Vernetzung mit ande-ren Kommunen, externe Beratungs-leistungen und zusätzliche Finanz-mittel die Digitalisierung sinnvoll unterstützen können. Dass drei von vier Kommunen den Finanzierungs-bedarf der Digitalisierung als hoch bis sehr hoch einschätzen, weist noch einmal explizit auf die zum 

ZUKUNFTSRADAR DIGITALE KOMMUNE
Am „Zukunftsradar Digitale Kommune“ beteiligten sich insgesamt 450 Städte und Gemeinden aus ganz Deutschland. Dabei stellte die Gruppe der Kom-munen zwischen 10.000 und 50.000 Einwohner die mit Abstand größte Teilnehmergruppe. Die Umfrage wurde online durchgeführt und soll in regelmäßigen Abständen wiederholt werden, um ein Bild über den Prozess der Digitalisierung in deutschen Kom-munen zu zeichnen. 

Initiatoren der Umfrage waren der Deutsche Städte- und Gemeindebund und das Institut für Innovation und Technik (iit) in der VDI/VDE Innovation + Technik GmbH.
Studie abrufbar unterWWW.DSTGB.DE/DIGITALISIERUNG IN KOMMUNEN

INSTITUT FÜR
INNOVATION UND TECHNIK (iit)

Das Institut für Innovation und Technik (iit) ist eine Quer-
schnittseinrichtung der VDI/VDE Innovation + Technik 

GmbH und bearbeitet Fragen rund um Innovationspolitik, 

-prozesse und -systeme. Kernangebot sind Studien, Evaluati-
onen und Begleitforschungen. Das iit ist ein neutraler zerti-
fizierter Partner für öffentliche Auftraggeber ebenso wie für 

Unternehmen und kann auf die Expertise von mehr als 250 

wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus verschiedenen Fachbereichen bauen.
Weitere Informationen unter: www.iit-berlin.de.

Zukunftsradar Digitale Kommune

Ergebnisbericht zur Umfrage 2018

Lorenz Hornbostel, Michael Nerger, Volker Wittpahl,  

Alexander Handschuh, Janina Salden

Teil sehr schlechte finanzielle Situ-ation in einzelnen Kommunen hin.Die Ergebnisse des Zukunftsradars zeigen, dass die Chancen und der mögliche Nutzen der Digitalisie-rung von den Kommunen deut-lich wahrgenommen werden, die Umsetzung jedoch vielerorts noch in den Kinderschuhen steckt. Ob Deutschland seine starke Wett-bewerbsfähig im internationalen Kontext auch in Zukunft behaupten kann, wird entscheidend davon ab-hängen, ob und wie stark die Kom-munen ihre Rolle als regionale Inno-vationstreiber ausfüllen werden. 

DIGITALISIERUNG IN KOMMUNEN

https://www.dstgb.de/dstgb/Homepage/Aktuelles/2018/Digitalisierung%20in%20Kommunen/
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EUROPÄISCHES KULTURERBEJAHREUROPÄISCHES KULTURERBEJAHR     FÖRDERUNG DER EUROPÄISCHEN     ERINNERUNGSKULTUR   Von Uwe Lübking

Mit dem europäischen Kul-turerbejahr „Sharing Heri-tage“ will die Europäische Kommission in diesem Jahr dazu beitragen, Europa den Europäern wieder ein Stück näher zu bringen. „Werfen wir gemeinsam einen Blick auf unser kulturelles Erbe, hören unserer gemeinsamen europäischen Geschichte zu, erzählen sie weiter – auch ganz lokal bei uns zu Hause,“ heißt es in der Ausschreibung. Eu-ropa den Bürgerinnen und Bürgern näher zu bringen erscheint wichtiger denn je. Für Europa muss man jetzt und heute aufstehen, Gesicht zeigen und sich einsetzen. Viel zu lange wurde in Sonntagsreden verkündet: Europa ist nicht mehr aufzuhalten. Die gegenwärtige Realität beweist uns das Gegenteil – Europa ist kein Selbstläufer. Das zeigen uns der Ausgang des Brexit-Referendums in 

Großbritannien und das Erstarken europakritischer, ja europafeindli-cher Kräfte in einer Anzahl von EU- Mitgliedsstaaten. Nationalistische Parteien und Bestrebungen gewin-nen an Bedeutung, auch in Deutsch-land. Das Kulturerbejahr bietet die Möglichkeit, das gemeinsame kul-turelle Erbe wiederzuentdecken und eine Brücke zu unseren gemeinsa-men Werten zu bauen. In Deutschland bilden fünf Leitthe-men die Schwerpunkte des Kulturer-bejahres:• „Europa: Austausch und Bewe-gung“ begreift den Kontinent als dichtes Netz vielfältiger Bezie-hungen und Verwandtschaften, das seit jeher durch einen Aus-tausch von Gütern, Waren aber auch kulturellen Praktiken und 

Wertvorstellungen geprägt ist.• „Europa: Grenz- und Bewe-gungsräume“ wirft einen beson-deren Blick auf die verbinden-den Aspekte von Grenzen und Nachbarschaftsräumen. • „Die europäische Stadt“, im Lau-fe von Jahrhunderten gewachsen 
und stets im Wandel begriffen, ist als kultureller Schmelztie-gel, aber auch als Lebens- und Alltagsort zentraler Baustein unseres Kulturerbes.• „Europa: Erinnern und Auf-bruch“ will ins Gedächtnis rufen, dass die europäische Geschichte 
durch eine Kette vieler Konflikte und Kriege sowie einen jahr-hundertelangen Weg zu einem friedlichen Miteinander gekenn-zeichnet ist.• „Europa: gelebtes Erbe“ befasst sich mit der Suche nach Europas 

Foto: © nm
ann77 - Foto

li.com
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EUROPÄISCHES KULTURERBEJAHR
Selbstverständnis sowie dem besonderen Zusammenspiel von materiellem und immateriellen Kulturerbe.Die Kommunen mit ihren zahlrei-chen Kultureinrichtungen greifen diese Ideen auf. Die Kulturpolitik vor Ort muss immer die Hetero-genität der Stadtgesellschaft in religiöser, ethischer und sozialer Hinsicht berücksichtigen. Dazu ge-hören insbesondere interkulturelle Kulturangebote mit dem Ziel des Kennenlernens, Verstehens und Re-spektierens unterschiedlichster Kul-turen. Teilhabe an Kunst und Kultur ist ein wichtiger Baustein einer Ein-wanderungsgesellschaft. Kulturelle Bildung ist auch politische Bildung und kann zur Stärkung der Demo-kratie beitragen. Der Friede in Euro-pa gilt uns oft als selbstverständlich und unumstößlich. Das Schreckens-gespenst des Krieges scheint ins-besondere aus der Vorstellungkraft jüngerer Menschen, zumindest in Europa, verbannt. Dabei spielen sich 

Konflikte unmittelbar an den Gren-zen der EU ab. Und auch die Serie von Kriegen auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien von 1991 bis 1999 zeigen, dass die Zeiten kriege-rischer Auseinandersetzungen auch in Europa noch präsent sind. Die Kriege wurden im Übrigen durch eine Vermischung von ethischen, religiösen und ökonomischen Fak-toren ausgelöst. Von daher sollte das Kulturerbejahr das „europäische Ge-dächtnis“ wieder in den Mittelpunkt rücken. Erinnerungskultur und Er-innerungsorte sind dabei gute und notwendige Maßnahmen, um uns immer wieder zu vergewissern, wa-rum wir ein stabiles und sicheres 
Europa brauchen. Der Begriff „Erin-nerungsort“ ist dabei nicht auf eine bestimmte Lokalität begrenzt. Er-innerungsorte sind nicht nur Orte, 

sondern sie können Schulbücher, Archive, Vereine, Denkmäler und Gedenkstätten sein. In kaum einem anderen europäischen Land hat die Erinnerungskultur eine so starke Ausprägung wie in Deutschland. Eine maßgebliche Rolle spielen da-bei neben den Museen und Gedenk-stätten auch die Literatur in Form 
von Autobiografien oder Romanen, die das historische Erbe aufzeigen, aber auch der Film mit seiner Aufar-beitung der NS-Zeit, des NS-Wider-standes oder der jüngeren deutschen Geschichte in der DDR.
MANIFEST FÜR EINE EUROPÄ-ISCHE ERINNERUNGSKULTURIn Deutschland sind nach 1968 die Gedenkstätten auf den Geländen der ehemaligen Konzentrationslager in Dachau und Bergen-Belsen ins Blickfeld gerückt. Nach dem Zusam-menbruch der kommunistischen 
Regime in Osteuropa und die Öff-nung der Grenzen begann die Phase einer europäischen Erinnerungskul-tur auch mit Blick auf den Zweiten 
Weltkrieg. 2014 eröffnete eine Grup-pe von europäischen und nordame-rikanischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ein Manifest für eine europäische Erinnerungs-kultur unter dem Titel „1914, 1989 und das Zeitalter der Extreme“. Da-rin plädieren sie im Zusammenhang mit dem Gedenken an den Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 dafür, in stärkerem Maße dessen Folgen im Blick zu haben. Die Initiatoren be-klagen weiter, dass die Bedeutung der friedlichen Revolutionen gegen den Kommunismus im Jahr 1989 in der westeuropäisch geprägten Er-innerungskultur nicht ausreichend erkannt werde. Die friedlichen Re-volutionen des Jahres 1989 müssten europaweit als herausragendes Er-eignis der europäischen Freiheitge-

schichte begriffen werden. Dieses Manifest scheint aktueller denn je. Es ist im Übrigen bemerkenswert, dass der 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkriegs 2018 in Deutsch-land nicht die Aufmerksamkeit erlangt hat wie z. B. in Großbritan-nien, Frankreich oder Belgien. Und dies, obwohl der Erste Weltkrieg die weitere Geschichte Deutschlands massiv geprägt hat. GESCHICHTE & GEGENWARTMit Blick auf den europäischen Kon-text verdienen im Kulturerbejahr verschiedene Erinnerungsorte in Deutschland besondere Erwähnung. Im Rathaus zu Münster wird im Eu-ropäischen Kulturerbejahr 2018 an den westfälischen Frieden erinnert. Dieser war einer der ersten europä-ischen Friedensverträge der Neu-zeit. Er hatte Auswirkungen auf das moderne Völkerrecht und stellt bis heute einen zentralen europäischen Erinnerungswert dar. Im Rathaus zu Münster wird mit Hilfe digita-ler Kommunikationstechnik über die Geschichte des Dreißigjährigen Krieges und des Westfälischen Frie-dens informiert und dazu eingela-den, sich intensiver mit diesem Teil der europäischen Geschichte aus-einanderzusetzen und sie in Bezie-
hung zu setzen zu den Konflikten, die wir derzeit in der ganzen Welt haben. Das auch Literatur zu den Er-innerungsorten zählen kann, zeigt die Landesinitiative Architektur und Baukultur in Sachsen-Anhalt. Aus Anlass des 500. Reformations-Jubi-läums im vergangenen Jahr und mit Ausblick auf den 100. Geburtstag des Bauhauses im nächsten Jahr ist im Rahmen dieser Landesinitiative der 4. Band eines Architektur-Kul-tur- und Reiseführers erschienen. Er weist darauf hin, dass von Wit-tenberg im heutigen Sachsen-An-
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halt, die Reformation ausging, die weitreichende Veränderungen in der ganzen Welt auslöste. Gut 400 Jahre später wurde 1919 das Bauhaus ge-gründet. Es hatte insbesondere von Dessau mit revolutionären Ideen und seinem zukunftsweisenden Ge-bäude eine Ausstrahlung in alle Kon-tinente, die bis heute nichts von ihrer Intensität verloren hat. Das Essener Ruhr Museum und das Deutsche Bergbau-Museum Bochum widmen ihre Ausstellung der vielschichtigen Geschichte der Kohleförderung und ihrer Folgen in und für Europa.BILDUNGSARBEIT DER GEDENKSTÄTTEN Ein bedeutender Erinnerungsort ist das Konzentrationslager Natzweiler in den Vogesen. Insgesamt kamen im KZ-Komplex Natzweiler-Struthof etwa 22 000 Menschen aus 30 Nati-onen zu Tode. Wie andere Gedenk-stätten auch versteht sich Natzweiler als historisch-politischer Lernort für Jugendliche sowie Erwachsene 
und hat ein differenziertes pädago-gisches Angebot entwickelt. Den Gedenkstätten kommt durch das Versterben der Zeitzeugen immer größere Bedeutung zu. Zudem tre-ten die Gedenkstätten mit ihrer Bil-dungsarbeit für Menschenrechte, für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie und zugleich gegen Rassismus, An-tisemitismus, Antiziganismus und andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ein. Natz-weiler ist auch ein Beispiel dafür, dass gerade bei den KZ-Gedenkstät-ten das Bewusstsein dafür gewach-sen ist, gemeinsame Geschichte zu bearbeiten. In Kooperation mit dem in Frankreich gelegenen Ort des ehemaligen Hauptlagers sowie den dort angesiedelten Centre eu-ropéen du résistant déporté wurden und werden Projekte einer europäi-

schen Erinnerungskultur erarbeitet und umgesetzt. Gerade die KZ-Gedenk-stätten machen aber eine schmerzliche Erfahrung. Deutschland ist zwar stolz auf seine Erinne-rungskultur, gleichzeitig 
findet sich in den schu-lischen Lehrplänen aber immer weniger Zeit für 
die Aufbereitung des Nationalsozialismus und auch des DDR-Re-gimes. Dies hat zur Folge, dass viele Schü-lerinnen und Schüler die Gedenkstätten ohne entsprechendes Vorwissen besuchen. Die Forderung, alle Jugendlichen sollten eine KZ-Gedenkstätte besuchen, ist grundsätzlich richtig. Sie setzt aber eine entsprechende Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler voraus. Die Gedenkstät-ten können die Arbeit der Schu-len nicht ersetzen. Eine besondere deutsch-französische Begegnungs-stätte ist der Militärfriedhof des Hartmannswillerkopf Schlachtfel-des in den Vogesen. Bis in die 2000er Jahre wurde der Hartmannswiller-kopf zu einer wichtigen französi-schen Gedenkstätte ausgestaltet. Mit der stärker werdenden deutsch-fran-zösischen Aussöhnung hin zur Freundschaft wurde der Wunsch größer, neben Verdun eine gemein-same Gedenkstätte einzurichten. Die Einweihung des Gebäudes mit der gemeinsamen Ausstellung er-folgte am 11. November 2017. Die Gedenkstätte führt die Besucher in die deutsch-französischen Konfron-tationen der damaligen Zeit vor dem Ersten Weltkrieg ein und schließt neben der Darstellung der Gefechte und der Brutalität des Krieges mit ei-

nem Ausblick auf das Zu-sammenwirken Deutschlands und 
Frankreichs zum Aufbau eines ge-einten Europas nach den Erfahrun-gen der beiden schrecklichen Welt-kriege. Man wünscht sich noch mehr gemeinsame Gedenkstätten und Ge-denkorte mit dem Ziel, aus der leid-vollen gemeinsamen Geschichte zu lernen. Der Autor:  Uwe Lübking,Beigeordneter Deutscher Städte- und Gemeindebund

GLOCKEN FÜR DEN WELTFRIEDENEin weiteres Signal kann am 21.September 2018 gesetzt werden. An diesem Tag, dem Weltfrieden-tag der Vereinten Nationen, sollen eine Viertel-stunde zeitgleich in allen europäischen Staaten Glocken als Zeugnisse dieser alten Kulturtradition erklingen. Alle Glockeneigentümer Europas sind eingeladen, sich am Glockenläuten von 18:00 bis 18:15 Uhr mitteleuropäischer Zeit an diesem 21. September 2018 zu beteiligen. Damit soll an das Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren und an den Ausbruch und das Ende des Dreißigjähri-gen Krieges erinnert werden. Es soll aber auch ein weiteres gemeinsames Signal ausgehen: für die europäischen Werte des friedlichen Zusammen-lebens, der Freiheit, der Toleranz und die Solida-rität für das gemeinsame Kulturerbe in Europa. Es bleibt zu hoffen, dass das Kulturerbejahr dazu beiträgt, Europa den Bürgerinnen und Bürgern wieder näherzubringen.

Informationen und Interessantes unterSHARINGHERITAGE.DE

https://sharingheritage.de
https://sharingheritage.de
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FÖRDER-CHECK

Städtebauförderung von Bund und Land lässt sich vielseitig einsetzen. Nicht immer wissen Kommunalpolitiker und Entschei-der aber, welche Programme und welche Fördervolumina es gibt und welche Zielrichtungen die einzelnen Angebote eigentlich haben. Für den Bundesverband für Garten-, Land-schafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL) der Anlass, die verbandseige-ne Initiative „Grün in die Stadt“ neu zu positionieren. Ab sofort dient die Website www.gruen-in-die-stadt.de Interessierten als Orientierungshilfe: Im Förder-check erfährt jeder, welche Program-me – sowohl von Bund, als auch von

Land und EU – es für das eigene Bundesland gibt, wie sie abzurufen und an welche Bedingungen sie ge-knüpft sind. Der Fokus liegt dabei auf den Angeboten, die Stadtgrün einbeziehen. Das Konzept: Mit drei Klicks zum geeigneten Förderpro-gramm. Über eine Deutschlandkarte gelangen Entscheider zu ihrem Zu-ständigkeitsgebiet, dort sehen sie die wichtigsten Programme ihres Bun-deslandes; und im nächsten Schritt, wie die Förderung funktioniert. Final führt sie den Nutzer auch zu den An-trägen. Fragen aus den Kommunen können am Telefon, per E-Mail oder im Chat gestellt werden. So wird die richtige Beantragung von Fördergel-dern deutlich vereinfacht.

ERFOLGREICHE FÖRDER-BEISPIELE AUS GEMEINDEN & GROSSSTÄDTENNeben dem Förder-Check werden auch erfolgreiche Förderbeispiele aus anderen Kommunen gezeigt. Beispielsweise hat das branden-burgische Beeskow (circa 8000 Einwohner) einen alten Friedhof aufgewertet. Die Fläche wurde seit vielen Jahren nicht mehr für seine ursprüngliche Bestimmung genutzt, der Wunsch zur Umnutzung war in-nerhalb der Gemeinde entsprechend groß. Ein Park soll entstehen, der für Einwohner und Besucher ein grüner Ort des Rückzugs und der Entspan-nung bildet. Mithilfe des Förderpro-gramms „Zukunft Stadtgrün“ wird das nun umgesetzt. 500 000 Euro ge-hen vom Bund und dem Land Bran-denburg an Beeskow, 250 000 Euro muss die Verwaltung selbst aus dem 
Haushalt aufbringen.Metropolen wie Frankfurt am Main hingegen kämpfen mit anderen He-rausforderungen. Hier muss der Be-darf nach Wohn- und Büroräumen mit dem Wunsch nach Lebensqua-lität verbunden werden. Ganz aktu-ell ist die Umsetzung eines „Grünen Ypsilons“ geplant. Das großangeleg-te Vorhaben soll Parks in verschie-denen Stadtteilen verbinden: Mehr 
Natur, mehr Pflanzen, mehr Lebens-qualität für die Bewohner. Das Be-sondere an dem 6,3-Millionen-Eu-ro-Projekt, das sich über mehrere Jahre erstrecken soll: 3,5 Millionen Euro der Gesamtkosten zahlt nicht Frankfurt selbst: Sie kommen aus dem Bund-Länder-Förderprogramm „Zukunft Stadtgrün“, das die Bundes-

Foto: © des
sauer - Foto

lia.com
NEUES TOOL: FÖRDER-CHECK                 HILFT KOMMUNEN 

Weitere 
Informationen  unter

WWW.GRUEN-IN-

DIE-STADT.DE

http://www.gruen-in-die-stadt.de
http://www.gruen-in-die-stadt.de
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regierung 2017 aufgelegt hat, um die urbane grüne Infrastruktur zu ver-bessern.
VIELE FÖRDERMÖGLICH-KEITEN IN DER FLÄCHE NICHT BEKANNTDie Bedeutung von Stadtgrün ist 
offenbar noch nicht in der kommu-nalpolitischen Fläche angekommen. Nach dem Oberbürgermeister-Baro-meter 2018 des Deutschen Instituts für Urbanistik rangiert Stadtgrün nicht einmal unter den ersten zehn auf der Rangliste der von den Stad-toberhäuptern benannten, wichtigs-ten Zukunftsthemen für die Kom-munen. Zukunft Stadtgrün könnte der entscheidende Impuls sein. Ins-gesamt hat das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit BMUB 2017 insge-samt 129 Kommunen mit insgesamt 137 Maßnahmen in das Bundespro-gramm aufgenommen. 43,5 Millio-

nen der 50 vom Bund zur Verfügung gestellten Euro sind so abgerufen worden.„Wir hatten den Eindruck, dass kommunalen Entscheidern mög-licherweise gar nicht bewusst ist, wie viele Fördermöglichkeiten es für mehr Stadtgrün in ihrer Kommune gibt“, erklärte BGL-Vizepräsident Eiko Leitsch. Bereits im vergange-nen Jahr richtete der Bundesverband deshalb seine Kampagne „Grün in die Stadt“ mit der Hauptzielgruppe Baustadträte, Bürgermeister, Käm-merer, Beigeordnete, Gartenamtslei-ter und ihren Verwaltungen neu aus. Sie soll die Bedeutung städtischen Grüns auf der Agenda von Städten und Gemeinden steigern.Das ist unter Klimaaspekten sinn-
voll: Auf Freiflächen, Dächern und 
an Fassaden verbessern Grünflächen das städtische Mikroklima. Sie re-duzieren Energiekosten, bekämpfen Temperaturextreme und sorgen für 

Frischluft. Aber auch unter sozio-ökonomischen Gesichtspunkten: Laut einer Forsa-Umfrage vertrauen 94 Prozent der Befragten auf die po-
sitive Wirkung von Grünflächen auf Körper und Seele. Der Deutsche Städtetag und der Deutsche Städte- und Gemeinde-bund (DStGB) haben der Initiative ihre Unterstützung zugesagt. Die Interessenvertretung der kommu-nalen Selbstverwaltung gegenüber Bundesregierung, Bundestag, Bun-desrat und Europäischer Union ist schon lange der Meinung, dass mehr für das Grün im urbanen Raum ge-tan werden sollte. „Städtisches Grün spielt in kommunalen Planungspro-zessen eine immer größere Rolle: Für mehr Attraktivität und Lebens-qualität in Städten und Gemein-den, aber auch für die notwendigen Anpassungen an den Klimawandel“, erklärt Alexander Handschuh, Pres-sesprecher des DStGB. 

SYRISCHE  

KINDER  

IN NOT.

BITTE HELFEN SIE. Bitte spenden Sie:  

IBAN: DE 93 37050198 0000 0440 40 

BIC: COLSDE33

www.care.de

Anzeige



26   Stadt und Gemeinde

Ende Oktober 2017 ging The-Mayor.eu – die einzigartige Plattform der europäischen Ge-meinden an den Start. Mit dabei wa-ren Boyan Tomov, Vorsitzender des Vereins „Euro Advance”, Maria Gab-riel, EU-Kommissarin für digitale Wirtschaft und Gesellschaft, Mark-ku Markkula, Präsident des Euro-päischen Ausschusses der Regionen (AdR), Iskra Mihaylova, Präsidentin des Ausschusses für Regionalpoli-tik im Europäischen Parlament und Präsident des Nationalen Verbandes der Gemeinden in der Republik Bul-garien und Bürgermeister von Veliko Tarnovo, Daniel Panov.„TheMayor.eu“ besteht aus 28 Modu-len, jeweils ein Modul für jedes voll-berechtigte EU-Land. Jede europäi-

sche Gemeinde hat die Möglichkeit, der Plattform beizutreten, und sie zur Verbreitung von bewährten Ver-fahren in ihren Städten zu nutzen und sich zugleich über die Entwick-lung anderer europäischen Städten zu informieren.Ziel des Portals ist es, die Kommu-nikation zwischen EU-Bürgern, EU-Behörden, lokalen Institutio-nen und europäischen Institutionen zu ermöglichen und zu verbessern. Über das Portal soll über bewährte Verfahren auf lokaler und regionaler Ebene informiert werden. Dadurch schärfen wir den Blick der europäi-schen Bürger für die Verwaltungstä-tigkeiten der lokalen Behörden und intensivieren den Informationsaus-tausch unter den Gemeinden selbst. 

Indem wir den Fokus auf die kleinen 
Gemeinden legen, schaffen wir Auf-merksamkeit für die auf die Regio-nen ausgerichteten EU-Strategien.TheMayor.eu funktioniert als di-rekter Kommunikationskanal, über den die Kommunalverwaltungen ihre Bürgerinnen und Bürger vor Ort über aktuelle Aktivitäten auf dem Laufenden halten sowie Projekte mit gesamteuropäischer Bedeutung prä-sentieren können. Das Portal greift bedeutende In-novationsquellen und nachhaltige Projektlösungen auf und porträtiert repräsentative und ausgezeichnete Beispiele aus den Kommunen. Es ist kein Zufall, dass deutsche Städte und Gemeinden zu den ersten und 

THEMAYOR.EUTHEMAYOR.EU   DAS PORTAL DER EUROPÄISCHEN GEMEINDEN Von Boyan Tomov

http://www.themayor.eu/en/collaboration-between-ghent-and-madrid-is-increasing-the-accessibility-of-public-services-and-public-transport
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aktivsten Mitgliedern der Platt-form zählen. Das Portal ist für jede EU-Gemeinde frei zugänglich.

AUSZEICHNUNG „BÜRGER-MEISTER DES JAHRES“Ein weiteres Vorhaben des Vereins „Euro Advance” ist die Organisati-on und die Durchführung der jähr-
lich stattfindenden Auszeichnung „Bürgermeister des Jahres“. Dieses Kulturereignis ehrt Bürgermeister, die Wert auf eine aktive Rolle ih-rer Kommune bei der Entwicklung der EU-Gemeinden legen. Die Aus-zeichnungen werden in vier Kate-gorien unterteilt: kleine, mittlere, große Kommunen und Metropol-gemeinden. Thematische Bereiche sind Smart City, Green-City, Kultur-, Universitäts-, Tourismus-, Sport- und Jugendstadt. Wir sind dabei, ein Komitee zu gründen, das aus Mit-gliedern der Europäischen Kommis-sion, des Europäischen Parlaments, des Europäischen Ausschusses der Regionen und aus Stadtplanern mit langjähriger Erfahrung besteht. Die endgültige Abstimmung über die „Bürgermeister des Jahres“ wird dann schlussendlich den europäi-schen Bürgern anvertraut. 

Der Autor: Boyan Tomov ist der 
Vorsitzende des Vereins „Euro Ad-
vance” und Mitgründer des Portals 
der EU-Gemeinden – TheMayor.eu. Er bringt seine langjährige 
Erfahrung aus der Entwicklung dеs Portals der bulgarischen Gemeinden – „Kmeta.bg” mit, das ein enormes 
Interesse der lokalen Verwaltun-gen und Bürger genießt. Zudem veranstaltet er seit fünf Jahren die Zeremonie zur Auswahl von „Bür-germeister des Jahres“ in Bulgarien.

THEMAYOR.EU
• ein direkter Vermittlungskanal zum Informationsaus-tausch und Kontaktaufnahme in beiden Richtungen zwischen den Bürgern und den Behörden• ein Portal für die innovativsten europäischen Ten-denzen in den Bereichen Smart & Green City, Ver-kehr, städtische Entwicklung, Ausbildung und Kultur • ein Raum zur Veröffentlichung von Interviews, Ereig-nissen, Initiativen und guter Praxisbeispiele • eine Plattform zur Verbreitung der bewährten europäischen Verfahren, die durch öffentlich-private Partnerschaften und durch die Ortsverwaltungen unterstützende Programme in Gang gesetzt wurden• nimmt erfolgreiche Initiativen von kleinen Gemein-den in der Europäischen Union ins Visier und regt zur grenzübergreifenden Umsetzung an

Politik darf sich nicht von den Menschen ent-
fernen. Deswegen sind die Bürgermeister in jeder einzelnen europäischen Gemeinde be-

sonders wichtig. Sie treffen die sachgerechten 
Lösungen vor Ort, unabhängig von übergeord-

neten Parteiprogrammen, weil sie den Men-
schen am nächsten sind.” Boyan Tomov

”
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BUNDESWEHR UND GESELLSCHAFTPREISVERLEIHUNG  "BUNDESWEHR UND       GESELLSCHAFT"
Im Rahmen eines Festaktes in Berlin verlieh die Bundesministe-rin der Verteidigung, Ursula von der Leyen, bereits zum vierten Mal den Preis „Bundeswehr und Gesell-schaft“. Die Kooperationsveranstal-tung des Bundesministeriums der Verteidigung und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes zeichnete vier Preisträger für ihren besonderen Einsatz für die Men-schen in der Bundeswehr und ihre Angehörigen aus.Zum mittlerweile vierten Mal ging der Preis an Menschen und Institu-tionen, die sich besonders intensiv für die Verbesserung des Verhält-nisses zwischen Bundeswehr und Gesellschaft einsetzen – diesmal an das Freiherr-vom-Stein-Gymnasi-um Leverkusen, die Stadt Storkow (Mark) in Brandenburg sowie die 

Vereine „Wiege der Bundeswehr Andernach“ und „Freundeskreis der Bundeswehr Waldkaserne.“Ministerin von der Leyen betonte im Rahmen der Preisverleihung: „Ich bin immer wieder beeindruckt, welche vielfältigen Gesten der Wert-schätzung die Bundeswehr in den Kommunen erfährt und welchen breiten und tiefen Rückhalt die An-gehörigen der Bundeswehr genießen. Es ist genau dieses Engagement, das sie so ermutigt und stärkt in ihrem fordernden Auftrag. Auch ihre Fami-
lien profitieren Tag für Tag davon, auch in schwierigen und schmerz-lichen Situationen. Für dieses En-gagement, diese gelebte Partner-schaft sind wir unendlich dankbar. Deswegen verleihen wir den Preis Bundeswehr und Gesellschaft.“

Der Preis wird vom Verteidigungs-ministerium gemeinsam mit dem Deutschen Städte- und Gemeinde-bund vergeben. DStGB-Hauptge-schäftsführer Dr. Gerd Landsberg sprach vor rund 500 Gästen im Berlin Congresscenter am Alexan-derplatz das Grußwort – und brach eine Lanze für die Truppe. Die Kri-
tik in Teilen der Öffentlichkeit sei so „simpel wie falsch“, sagte Lands-berg, der im Vorjahr das Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold erhalten hatte. „Vieles funktioniert, vieles ist preiswürdig.“ Insofern sei der Preis Bundeswehr und Gesellschaft „fast schon ein Klassiker.“

Foto: © Bun
deswehr / J

onas Weber

Weitere Informationen zum Veranstaltungsabend  unterWWW.BMVg.DE

http://www.bmvg.de
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DIE GEWINNER DES PREISES "BUNDESWEHR UNDGESELLSCHAFT"Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Leverkusen:Das Gymnasium gestaltete über viele Jahre aktiv Begegnungen zwi-schen Bundeswehr und Schülern. Es initiierte darüber hinaus eine Ost-West-Kooperation mit dem Carl-Friedrich- Gauß-Gymnasi-um in Schwedt (Oder) beim Spiel 
„Pol&IS. Das gezeigte Engagement reichte teils über den aktiven Dienst hinaus, wie z. B. bei dem ehemaligen Lehrer Herr Günther Haupt (†).Stadt Storkow (Mark):Die Stadt Storkow (Mark) hat sich in den vergangenen Jahren sehr stark für die Kooperation mit der Bun-deswehr, hier insbesondere den in der Kurmark-Kaserne stationierten Einheiten, engagiert. Es wurden eine  Patenschaft  mit  dem  dama-ligen  Führungsunterstützungsba-taillon 381 vereinbart und bereits viele gemeinsame Veranstaltungen 
durchgeführt, wie z. B. öffentliche Gelöbnisse oder Verabschiedungs- und Rückkehrappelle auf dem Marktplatz der Stadt. In 2017 wurde in Storkow (Mark) die Großveran-staltung zum „Tag der Bundeswehr“ ausgerichtet. Durch das Anbrin-gen der Gelben Schleife neben dem Stadtwappen an den Ortseingängen wird die Verbundenheit zwischen der Stadt und Bundeswehr demons-triert.Förderverein „Wiege der Bundes-wehr“ Andernach e.V.:Der Förderverein „Wiege der Bun-deswehr“ Andernach e. V. wurde am 29. Oktober 2010 mit dem Ziel ge-gründet, Teile der Krahnenberg-Ka-serne als „Wiege der Bundeswehr“ zu erhalten. Die Gründung der 

neuen deutschen Armee und ihre Indienststellung am 20. Oktober 1956 durch den damaligen Bundes-kanzler Dr. Konrad Adenauer in der Andernacher  Kaserne gingen in ih-rer Bedeutung damals weit über die regionalen Bezüge hinaus. Der För-derverein unterstützt die Erhaltung der unter Denkmalschutz stehenden letzten Baracke des damaligen Trup-penlagers Andernach und der durch 
die Bundeswehr geschaffenen mili-tärhistorischen Sammlung.Verein „Freundeskreis der Bun-deswehr Waldkaserne e. V.“:
Der Verein pflegt seit 1977 die Bezie-hungen zwischen der Bundeswehr und den Bürgerinnen und Bürgern des Standorts Hilden. Er versteht sich als ein Bindeglied und bildet ein Forum für den sicherheitspoliti-schen Dialog sowie die Anliegen der 
Bundeswehr, die für die Öffentlich-keit von Interesse sind. In regelmä-ßigen Abständen führt der Freun-deskreis Vortragsveranstaltungen zur Information über die Streitkräfte und die Sicherheits- und Verteidi-gungspolitik der Bundesrepublik und der NATO durch. Darüber hi-naus bietet er Hilfen für neu zuver-setzte Soldaten und in sozialen Not-lagen an.HINTERGRUNDINFORMATION ZUM PREISDer im Jahresrhythmus verliehe-ne Preis „Bundeswehr und Gesell-schaft“ ist Teil der Agenda „Bundes-wehr in Führung - Aktiv. Attraktiv. Anders“. Er würdigt Einzelpersonen, Gruppen oder Institutionen, die sich in besonderem Maße für die Men-schen in der Bundeswehr und ihre 
Angehörigen öffentlichkeitswirksam einsetzen.Aus 41 Vorschlägen aus allen Berei-

chen der Bundeswehr, bundeswehr-nahen Verbänden und Gewerkschaf-ten, dem Deutschen Städte- und Gemeindebund und dem Deutschen Städtetag wurden die Preisträger „Bundeswehr und Gesellschaft“ von einem Empfehlungsausschuss unter dem Vorsitz von Dr. Landsberg und durch die Verteidigungsministerin ausgewählt.

Zur Skulptur:Die durch die Künstlerinnen Anja Lapatsch und Annika Unger ge-
schaffene Preisskulptur in Form eines Kubus mit einer Seitenlänge von 10,5 cm besteht aus drei sich ergänzenden Teilen. Der äußere tra-gende Teil aus Eiche symbolisiert die Gesellschaft. Die zweite darin ein-gebettete Komponente aus Corian, einem mineralisch-organischen Ver-
bundwerkstoff, steht für die Perso-nen der Gesellschaft, die sich für die Bundeswehr einsetzen. Das dritte, die Skulptur vervollständigende Ele-ment, ein Kubus aus Messing, stellt die Bundeswehr dar und ist dabei selbst zu 100 % Gesellschaft.Der Preisträger erhält jeweils neben einer Urkunde eine Preisskulptur und ein Preisgeld in Höhe von  2.500  Euro. Durch diese Auszeichnung soll das Verhältnis zwischen Bundes-wehr und Gesellschaft vertieft und nachhaltig gefestigt werden. Quelle: Bundesministerium 

der Verteidigung
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KLIMAWANDELKAMPF GEGEN KLIMAWANDEL   NUR MIT KOMMUNEN ZU GEWINNEN   
11. DStGB-Fachkonferenz „Kommunen aktiv für den Klimaschutz“ am 06.02.2018

"Der Kampf gegen den Kli-mawandel wird vorran-gig in unseren Städten und Gemeinden entschieden“, er-klärte der 1. Vizepräsident des Deut-schen Städte- und Gemeindebun-des, Bürgermeister Roland Schäfer, Bergkamen, bei der 11. DStGB-Fach-konferenz „Kommunen aktiv für den Klimaschutz“ am 06. Februar 2018 vor rund 200 Teilnehmern in Bonn.Erfolgreicher Klimaschutz setzt ge-rade bei Kommunen voraus, dass er als Querschnittsaufgabe gelebt wird. Klimaschutz umfasst in Städten und Gemeinden stets mehr als einen Be-reich. Eine klimafreundliche Ent-wicklung setzt vielmehr die Zusam-menarbeit vieler Akteure in vielen Themenfeldern voraus. „Entspre-

chend sind auch kommunale Kli-maschutzkonzepte breit angelegt. Kommunale Maßnahmen umfassen eine klimaschützende Bauleitpla-
nung und die Schaffung der „Stadt der kurzen Wege“, aber auch die Pla-nung von Anlagen für erneuerbare Energien, also Windkraft, Photo-voltaik und Biomasse. Das kommu-nale Spektrum erfasst aber auch die energetische Sanierung von über 1,6 Millionen kommunaler Wohnungen 
und weiterer öffentlicher Einrich-tungen, vom Rathaus bis zur Schu-le und dem Kindergarten sowie die 
Beschaffung energieeffizienter und nachhaltiger Produkte“, erklärte Schäfer.Der Deutsche Städte- und Gemein-debund sieht trotz vieler positiver 

Ansätze weiter große Herausfor-derungen beim Klimaschutz. Dies macht die aktuelle Diskussion um Luftreinhaltung, Gesundheitsschutz und Fahrverbote deutlich. Der Ver-kehrssektor hat einen Anteil von ca. 20 Prozent am Treibhausgasausstoß und ist damit der drittgrößte Verur-sacher von Emissionen. „Wir werden einen dauerhaft nachhaltigen Ver-kehr und Gesundheitsschutz für die Bürgerinnen und Bürger aber nicht durch Verbote erreichen, die nur an Symptomen kurieren. Vielmehr 

Fotomontag
e: © Mario 

Hoppmann -
 fotolia.com

 

AGENDA 2030Die UN-Generalversammlung hat als Ergebnis des UN-Nachhaltigkeitsgipfels im September 2015 die "Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung" verab-schiedet. Die insgesamt 17 Nachhaltig-keitsziele (SDGs) der Agenda umfassen dabei grundlegende Verbesserungen der Lebensverhältnisse aller Menschen heute und in künftigen Generationen sowie den Schutz des Planeten Erde.

Video-Bericht zur 11. DStGB-Klima-schutzkonferenzunter WWW.DSTGB.DE

https://www.dstgb.de/dstgb/Quicklinks/klimamaterial/Video-Bericht%20zur%2011.%20Kommunalen%20Klimakonferenz%20des%20DStGB
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brauchen wir eine umfassende Mo-bilitätswende“, so Schäfer weiter.Erstmalig nahmen auch internati-onal agierende Referenten an der Konferenz teil. Dr. Martin Frick, Senior Direktor beim UN-Klimase-kretariat, wies auf den gemeinsamen Willen der lokalen Regierungen hin, 
in den nächsten Jahren Wege zu fin-den, den internationalen klimapo-litischen Prozess voranzutreiben. „Städte und Gemeinden können mit einfachen Maßnahmen dazu beitra-gen, ihre Widerstandskraft gegen-über dem Klimawandel zu erhöhen und dies wird durch die Aktionsa-genda (Agenda 2030) im UN-Prozess 

anerkannt. So können sich Kommu-nen präsentieren und mit guten Bei-spielen zum Nachahmen vorange-hen“, erklärte Dr. Frick.
Kim Kerckhoffs, Beraterin für Nach-haltige Entwicklung aus der Stadt Nijmegen in den Niederlanden be-tonte, dass deutsche und nieder-ländische Kommunen im Klima-schutz voneinander lernen können. „Staatsgrenzen und sprachliche Bar-rieren sollen kein Grund sein, um nicht Informationen zu teilen“, sagte 
Frau Kerckhoffs weiter.In vier Foren diskutierten die Teil-nehmer der Veranstaltung die The-men klimafreundliche Mobilität, 

internationaler Klimaschutz, Klima-folgenanpassung und grüne Energie.In einem Punkt waren sich sowohl die Referenten als auch die Teilnehmer der DStGB-Klimaschutzkonferenz einig: Erfolgreicher Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Auf-gabe, die Politik, Bürgerschaft und 
Wirtschaft betrifft und die nur mit Kooperation und Zusammenhalt ge-lingen wird.Die 12. Klimaschutzkonferenz des 
DStGB findet am 26. Februar 2019 im Forschungszentrum caesar in Bonn statt. Weitere Infos in Kürze unter www.dstgb.de/veranstaltungen. „If Mayors ruled the world". Wenn Bürgermeister die 

Welt regieren würden. Dann 
würde nicht mehr über Kli-
maschutz verhandelt son-

dern gehandelt.“
Thomas Kufen 

Oberbürgermeister Essen„Kommunen spielen auf internationaler 
Ebene eine immer größere Rolle beim 

Klimaschutz. Gerade die Verbindung von 
Globalem und Lokalem ist für den Erfolg 

des Klimaschutzes unerlässlich.“
Dr. Martin Frick

Senior Director for Policy and Programme Coordination
United Nations Framework Convention on Climate Change, Bonn

„Wir alle haben in wenigen 
Jahren einen Chauffeur und 90 
Prozent aller Fahrzeuge werden 

überflüssig sein.“
Jörg Heynkes

Innovator, Aktivist und Unternehmer, Wuppertal 
(über autonomes Fahren) „Ohne Kohleausstieg 

kein Klimaschutz!“
Professor Dr. Anders Levermann

Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und C
olumbia University, New York, USA

Weitere Materialien zur Klimaschutzkonferenz  unterWWW.DSTGB.DE
Fotos auf dieser Seite: © Henning Angerer

https://www.dstgb.de/dstgb/Homepage/Aktuelles/2018/11.%20DStGB-Klimaschutzkonferenz
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Die Auswirkungen des Online-Handels ma-chen sich vielfach durch Leerstände in den Innenstädten und Orts-kernen bemerkbar. Viele Einzelhandelsgeschäfte in den Zentren sind von der sich intensivierenden Konkurrenz durch den 
Online-Handel betroffen. Gestal-terisch gelungene Einkaufsstraßen, gute Wegbezeichnungen zwischen den Einzelhandelslagen und  die Gewährleistung von Sicherheit und Sauberkeit tragen aber zu Le-bens-und Aufenthaltsqualität in den Kommunen und Innenstädten bei. Gute Ideen, der Mut sich den Risi-ken der Selbstständigkeit zu stellen und sich den Traum vom eignen La-den zu erfüllen, können zur Wieder-belebung der Innenstädte beitragen.  Genau diesen  Traum vom eige-nen Laden haben sich 28 Frauen in Deutschland und Österreich erfüllt. Das Buch „Shop-Girls“ verfasst von Tina Schneider-Rading portraitiert 28 Frauen, und deckt die Geheim-

nisse ihres Erfolges vom eignen La-den auf.  Gemeinsam mit einer Fo-
tografin besuchte die Autorin des Buches die Shop-Girls in ihren Lä-
den. Sie fotografierten ihren wahr-gewordenen Traum und entlockten ihnen ermutigende und authenti-sche Interviews.  

„Ein Buch voll Mut, Tatkraft und gu-ten Ideen“, so bezeichnet das Fashi-on-und Lifestyle Magazin Petra das Werk „Shop-Girls“. Als Existenzrat-geber, Shop-Guide und Inspiration in einem kann man die unterschied-lichen Präsentationen der Shop-Gi-rls und dessen Philosophie nutzen.  Von Feinkost bis zum eigenen Blumenladen sind zahlreiche Ge-schäftsideen vertreten. Neben den Geheimnissen ihres Erfolges, stellen die Frauen ihren persönlichen Ein-richtungsstil und ihre besten Re-zepte vor. In einem anschließenden Service-Teil, geben die Frauen aus-führliche Existenzgründungstipps, für andere mutige Frauen die auch 

auf dem Weg zur Selbständigkeit sind.  Der Deutsche Städte-und Gemein-debund hat mit zwei der portraitier-ten Shop-Girls Franziska Fuchs und Bente Oelkers, die in Mainz ihren 
eignen Laden „Fuchs & Bente“ er-
öffnet haben, ein Interview geführt. Im Interview äußern sich die beiden Gründerinnen zu möglichen Risi-ken der Selbständigkeit, dem Anlass 
der Eröffnung und anfänglichen Schwierigkeiten. 
1. Beschreiben Sie zu Beginn unseres 

Interviews Ihre Geschäftsidee! Wir sind große Fans von besonders schön designten Dingen, Produkten, 
die das gewisse Etwas haben. Viele Sachen, die man auf Blogs oder in 
Zeitschriften sieht,  findet man nur 
im Internet - wir fanden, dass so ein 
Laden in Mainz definitiv fehlt und sicherlich gut ankommen würde.2. Was genau hat Sie dazu veranlasst 

Ihren eigenen Laden zu eröffnen? Bente war noch im Studium, Fran-ziska arbeitete als Einrichtungsbera-
terin – wir hatten klare Vorstellun-gen von unserem Traumladen und -job und wussten, das müssen wir selbst auf die Beine stellen.             
3. Wie lange haben Sie die Eröffnung Ihres eigenen Ladens im Voraus geplant? 
Wir hatten aus finanziellen Gründen 
nicht sehr viel Zeit, die Miete des 
Ladens (den wir zum Glück relativ schnell fanden) stand ja schon an, und wir beide mussten auch von etwas leben. Franziska hat glückli-

BELEBUNG DER INNENSTÄDTE
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cherweise Unterstützung vom Ar-beitsamt (Existenzgründerzuschuss) bekommen. Alles in allem waren es 
von den ersten Ideen und Spinnerei-
en bis zur Eröffnung vielleicht ein halbes Jahr.4. Wurden Sie bei der Planung und 

Eröffnung Ihres Ladens von Ihrer Stadt/Gemeinde unterstützt?  Ja, zum einen die Unterstützung durch das Arbeitsamt, aber auch 
beratend durch Industrie- und Han-delskammer. Auch juristischen Rat konnten wir uns kostenlos bei der Handwerkskammer holen. 
5. Existiert in Ihrer Stadt ein Einzel-handelskonzept, oder vergleich-bares? 
Mainz hat in den letzten Jahren eine sehr spannende Gründerszene entwickelt, abseits der teuren „Shop-
ping-Achsen“. Manchmal gibt es Überschneidungen im Konzept oder Sortiment aber völlig vergleichbar 
gibt es keinen weiteren Laden. Man unterstützt und inspiriert sich eher gegenseitig.
6. Wie schaffen Sie es, Ihre Kunden zu erreichen? Wie hebt sich Ihr Laden von anderen Läden in Ihrer Stadt ab? Social media ist aus unserem Ta-gesbusiness nicht mehr wegzudenken, hier geschieht na-hezu täglich etwas. Ansonsten gibt es noch regelmäßige 
Newsletter und bei besonderen Akti-onen gedruckte 
Flyer und Plaka-te. Wir versuchen uns durch be-sonderen Service (Einpackstation an Weihnach-ten, Ausleihen gewisser Wa-
ren, Verlosun-gen, etc.) und 

Freundlichkeit hervorzuheben. Die Kunden sollen den Besuch bei uns als etwas Besonderes in Erinnerung behalten.7. Was haben Sie bei der Standort-suche für Ihren Laden bedacht, 
welche Einflussfaktoren haben hierbei eine Rolle gespielt?  Zum einen konnten wir uns natür-

lich die Miete in den ausgewiesenen Shoppingstraßen nicht leisten, trotz-dem wollten wir nicht allzu abseits 
für Laufkundschaft sein. Mit der Gaustraße haben wir da einen guten 
Treffer gemacht, hier gibt es noch vie-
le andere individuelle Läden und Ca-fés, die sich gegenseitig beleben. 8. Können Sie mit Ihrem eigenen 

Laden langfristig Ihre Existenz si-chern? Ja, sonst müsste man sich auch irgendwann eingestehen, dass das Konzept nicht aufgeht. Wir haben 
mittlerweile einen zweiten Laden ge-
gründet, und mehrere Mitarbeiter (3 Festangestellte, mehrere Aushilfen) 
und gehen beide nun bald in Mutter-
schutz - und die Läden laufen weiter.9. Sind Sie der Ansicht, dass Sie mit Ihrem Konzept und der Verwirk-lichung Ihres eigenen Traumes in Ihrer Stadt oder Gemeinde etwas verändern? 

Ja, schon allein dem Einheitsbrei der 
großen Ketten in den Innenstädten 
entgegenzutreten! Und eine Anlauf-
stelle für besondere Lieblingsstü-
cke zu sein, die Menschen Freude bereiten.10. Inwieweit gehen Sie als Unterneh-merin mit der zunehmenden Kon-kurrenz durch den Internethandel 

um? Beeinflusst die Möglichkeit, bequem und schnell von zu Hause aus zu bestellen maßgeblich Ihre Umsätze? Bisher zum Glück nicht wesentlich, aber das ist natürlich ein großes Thema für uns. Wir spielen immer wieder selbst mit dem Gedanken, diesen Zweig auszubauen, scheitern aus zeitlichen Gründen momentan daran. Außerdem merken wir trotz-dem, dass die Kunden den persön-lichen Kontakt und die Beratung schätzen. Auch die Produkte live zu sehen ist für viele wichtig. Und, die Bearbeitung von Reklamatio-nen oder sonstigen Problemen ist natürlich wesentlich schneller und unkomplizierter mit einem persönli-
chen Ansprechpartner vor Ort! Interview: Sina Schiffer, Deutscher Städte- und Gemeindebund

SHOP-GUIDE, DIY-FIBEL UND EXISTENZRATGEBER IN EINEM! Ob Feinkost, Kinder-Accessoires, vegane oder Burlesque Mode oder der eigene Blumenladen: 28 Frauen haben sich ihren Traum von der Selb-ständigkeit erfüllt und erfolgreich ihre eigene Existenz gegründet. In Shop Girls besuchtedas Autorenteam die Unternehmensgründe-rinnen, fotografierte ihren wahrgewordenen Traum und entlockte ihnen in unterhaltsamen Gesprächen die Geheimnisse ihres Erfolgs. In praktischen DIY-Tipps stellen die Shop Girls ihre Einrichtung vor und verraten ihre besten Rezepte. Der Service-Teil bietet Existenzgrün-dungstipps, Tricks zur optimalen Schaufenster-aufmachung und ein Existenzcoach deutet aus 

psychologischer Sicht den Wunsch nach der beruflichen Selbstständigkeit. Ein Buch, das Mut macht, endlich seine Träume zu verwirklichen!

Weitere Infos zu SHOP GIRLS unter WWW.CALLWEY.DE

https://www.callwey.de/blog/shop-girls-28-x-frauenpower/
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VOLLVERZINSUNG

Foto © electriceye - Fotolia.com

BFH BESTÄTIGT VOLLVERZINSUNG  VON 6 PROZENT Von Uwe Zimmermann & Florian Schilling

Auf Steuernachforderungen, aber auch Steuererstattun-gen fallen nach der Abga-benordnung Zinsen an. Über diese Nachzahlungszinsen sollen dabei potenzielle Liquiditätsvorteile ab-geschöpft werden. In diesem Zu-sammenhang mutet in Zeiten von Niedrig- und teilweise sogar Negativ- zinsen ein Zinssatz von 0,5 Prozent pro Monat und somit 6 Prozent im Jahr auf den ersten Blick allerdings wie aus der Zeit gefallen an.

Während die eine Seite in der Voll-verzinsung ein über Jahre bewährtes System und eine im Marktumfeld weiterhin sachgerechte Verzins-ung sieht, spricht die andere Seite von Wucher. Mit der Frage, ob der Nachforderungszinssatz von 6 Pro-zent per annum gegen den Gleich-heitssatz und gegen das Übermaß-verbot verstößt, haben sich in den letzten Jahren daher auch mehrere Finanzgerichte beschäftigt. In ei-ner Grundsatzentscheidung hat 

der Bundesfinanzhof nun geurteilt, dass die Höhe der Nachforderungs-zinsen für in das Jahr 2013 fallende Verzinsungszeiträume weder einen Verstoß gegen den Gleichheitssatz noch gegen das Übermaßverbot darstelle (9.11.2017, III R 10/16).Mit Verweis auf die bisherige Recht-sprechung hinsichtlich Typisie-rungs- und Vereinfachungserfor-dernissen etc. konnte das Gericht keine Verletzung des allgemeinen 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau.py?Gericht=bfh&Art=en&nr=35709
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Gleichheitssatzes feststellen (siehe BVerfG-Beschluss aus 2009).  Aus der Höhe des normierten Zinssatzes lässt sich ebenfalls keine Ungleich-behandlung des Klägers im Sinne des Gleichheitssatzes herleiten, da innerhalb der Gruppe der zins-
pflichtigen Steuerpflichtigen bei al-
len Betroffenen der gleiche Zinssatz zugrunde gelegt wird. Unerheblich ist im Übrigen auch, ob durch die Bereitstellung des zu erwartenden Nachzahlungsbetrages auf einem gesonderten Bankkonto tatsächlich kein oder nur ein geringer Zinsvor-teil erlangt wurde.Richtungsweisend sind weiter vor al-lem die Ausführungen des Gerichts zu der Frage, ob die Höhe des Zins-satzes einen Verstoß gegen den Ver-hältnismäßigkeitsgrundsatz darstel-le. Stützend auf dem Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom 
März 2014 hat der Bundesfinanzhof im Verzinsungszeitraum 2013 eine Zinsspanne von 0,15 bis 14,70 Pro-zent festgestellt. Die jährliche Ver-zinsung mit 6 Prozent fällt hier wahrlich nicht aus der Reihe. Die relativ große Bandbreite bei den Zinssätzen ist unter anderem dar-auf zurückzuführen, dass aufgrund der nicht beschränkten Verzins-ungsdauer nicht nur kurzfristige Anlage- oder Finanzierungsformen heranzuziehen sind. Ebenfalls zu berücksichtigen seien bereits be-stehende Einlagen und Kredite, 
da der Steuerpflichtige diese unter 
Umständen auch vorzeitig auflösen könnte. Ferner sind nicht festgesetz-te Steueransprüche gegenüber dem 
Steuerpflichtigen zudem regelmä-ßig unbesichert, weshalb auch die zinssteigernde Wirkung fehlender Sicherheiten nicht vernachlässigt werden dürfe. Richtigerweise hat der Finanzhof im vorliegenden Fall 

ferner herausgestellt, dass im Un-ternehmensbereich vorhandenes Kapital auch für Investitionen in das eigene Unternehmen genutzt wird und dies üblicherweise vor allem dann geschieht, wenn sich daraus eine höhere Rendite erzielen lässt als im Bereich der variabel oder fest-verzinsten Einlagen bei Geldinstitu-ten. Der in § 238 Abgabenordnung vorgesehene Zinssatz von 6 Prozent 
hat entgegen der Auffassung des Klägers daher nicht seinen Realitäts-bezug verloren. Entscheidend ist die Zinsbandbreite aller möglichen Fi-nanzierungsalternativen und nicht allein der seit dem Jahr 2011 unter 1 Prozent gefallene Leitzins der Euro-päischen Zentralbank.Möglichen variablen Nachzah-lungszinsen haben die Richter des 
Bundesfinanzhofes ebenfalls eine Abfuhr erteilt. So würden zum Beispiel die Finanzie-rungszinsen einen Leit-zinssatz der Europäischen Zentralbank in ihrer An-passung zögerlicher folgen als Anlagezinsen. Darüber hinaus sei „eine Mehrzahl von Zinssätzen ungeeig-net, den vom Gesetzgeber legitimerweise verfolg-ten – und vom BVerfG anerkannten – Verein-fachungszweck zu er-reichen, nämlich gerade nicht nach den individu-ellen Liquiditätsvor- und -nachteilen zu fragen“.Zwar bezieht sich das Urteil erst einmal nur auf die Verfassungsmä-ßigkeit des Nachforde-rungszinssatzes von 6 Prozent per annum auf den Verzinsungszeit-

raum 2013, doch lässt die Urteilsbe-gründung, insbesondere die Einbe-ziehung verschiedenster kurz- und langfristiger Anlage- und Finan-zierungsformen, den Schluss zu, dass die Rechtsprechung zu derzeit noch anhängigen Verfahren ähnlich erfolgen wird. Unter Bezugnahme 
auf den nun vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall wurde zuletzt vermehrt Widerspruch gegen die Höhe der Verzinsung von Gewerbe-steuerforderungen eingelegt, auch hier ist die BFH-Entscheidung ent-sprechend von grundsätzlicher Re-levanz. Die Autoren: Uwe Zimmermann, Stellvertretender Hauptgeschäfts-führer, & Florian Schilling, Refe-ratsleiter, Deutscher Städte- und Gemeindebund

GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN
Der Zinssatz gilt im Übrigen auch für Gebiets-körperschaften. Individuell betroffene Städte und Gemeinden können durch Steuerrück-zahlungen haushalterisch dabei vollkommen überfordert werden. Betroffen sind hier 

vor allem Gemeinden, die von einem oder wenigen gewerbesteuerzahlenden Unterneh-men abhängig sind und nach sich ändernder Rechtsauffassung ohne eigenes Verschulden enorme vollverzinste Gewerbesteuerrück-zahlungen leisten müssen. In letzter Zeit war sogar zu beobachten, dass Unternehmen 
durch die unmittelbare Zahlung der Gewerbe-steuerschuld, die in der Höhe streitig ist und auch beklagt wird, ihr Geld bei der Kommune im Bewusstsein „parken“, dass sie es nach für sie positivem Verfahrensausgang vollverzinst zurückerhalten werden.

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/DE/2009/09/rk20090903_1bvr253907.pdf;jsessionid=A069A9865D3A0D94F06083C93DAE3D69.1_cid392?__blob=publicationFile&v=1
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In den letzten Tagen huschte ganz kurz eine Meldung durch die deutsche Medienwelt, die auf einer kleinen Anfrage der Bun-destagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen an die Bundesregierung (Drucksache 19/1415) zur Nationa-len Strategie zur biologischen Viel-falt für Flüsse und Auen basierte und deren Antwort ein relativ er-nüchterndes Bild für Deutschland zeichnete. Hierzu muss man wis-sen, dass die biologische Vielfalt in den Flüssen und Auen der Maßstab für die Qualitätsbeurteilung eines Gewässers ist. Auf die Fragen „Wie bewertet die Bundesregierung den ökologischen Zustand von Flüssen und Bächen und wie viele Wasser-körper erreichen einen guten öko-logischen Zustand? – es gab noch weitere Fragen – antwortete die Bundesregierung: „Den guten öko-logischen Zustand erreichen unter den 8995 Fluss-Wasserkörpern 6,6 Prozent; weitere 0,1 Prozent wer-den mit `sehr gut` bewertet (Stand: Oktober 2017). 36,2 Prozent sind im mäßigen, 34,4 Prozent im unbe-friedigenden und 19,9 Prozent im schlechten ökologischen Zustand.“ Ferner verwies die Regierung auf die Informationen zur Umset-

zung der Wasserrahmenrichtli-nie (WRRL) in der Broschüre „Die Wasserrahmenrichtlinie – Deutsch-lands Gewässer 2015“ (www.umweltbundesamt.de/publika-tionen/die-wasserrahmenrichtli-nie-deutschlands-gewaesser), die ja bekanntlich die Basis für alles ist. Aus der Teilantwort der Bundesre-gierung kann man zweierlei ent-nehmen: Zum einen, dass rund 93 Prozent der deutschen Gewässer den in der Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union anvisierten „guten ökologischen Zustand“ nicht erreicht haben und wohl auch in der nahen Zukunft nicht erreichen werden. Hierbei muss noch hinzu-gefügt werden, dass für „erheblich veränderte Gewässer“, also durch 
menschliche Eingriffe stark verän-derte – immerhin etwa 50 Prozent aller Gewässer in Deutschland – 
nicht der Begriff des guten ökolo-gischen Zustandes gilt, sondern der des „guten ökologischen Potenzi-als“. Die Anforderungen sind etwas anders. Aber selbst auf die Gefahr hin, die ganze Sache zu stark zu ver-einfachen, gilt die Regel: Alle deut-schen Fließgewässer sind tenden-ziell nicht so gut in Schuss, wie die Vorgaben es wünschen. 

Ferner und zweitens verweist die Bundesregierung in ihrer Antwort eben nicht allein auf ihre Gesetz-gebung oder die der Bundesländer, sondern und zwar vornehmlich auf die Europäische Wasserrahmen-richtlinie. Damit wird erneut klar, dass Brüssel bei der Kontrolle des Zustands hier die entscheidende Rolle spielt. Die EU-Politik – um den Ausspruch des früheren Wirt-schaftsminister Ludwig Erhardt im Gegensatz zu dem früheren Außen-minister Gerhard Schröder (der von der CDU) in Erinnerung zu rufen – ist also Innenpolitik.Damit ist sie aber auch Kommu-nalpolitik, und zwar Europäische Kommunalpolitik. Schauen wir also nach Brüssel. Hier hat die EU-Kom-mission angekündigt, dass sie aufgrund der, tendenziell in ganz Europa zu beobachtenden mangel-haften Einhaltung der WRRL, noch einmal erneut das Gesetzeswerk re-formieren muss. Die Basis für diese Erkenntnis sind die sogenannten Bewirtschaftungspläne, die von den Mitgliedstaaten der Kommission übermittelt werden müssen. Die inhaltlichen Gründe für die Nicht-einhaltung der Normen sieht die Kommission zusammen mit vielen Mitgliedstaaten vor allem in zwei Punkten:• in den zu hohen, meist aus der Landwirtschaft stammenden Belastungen durch Nährstof-fe, Feinsedimenteinträge und 
Pflanzenschutzmittel sowie• in der hydromorphologische Degradation der Gewässer durch Verbauung und  Begradigung sowie die durch Wehre unterbrochene  Durchgängigkeit der  Fließgewässer.

FOLGE 30

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/die-wasserrahmenrichtlinie-deutschlands-gewaesser
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/die-wasserrahmenrichtlinie-deutschlands-gewaesser
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/die-wasserrahmenrichtlinie-deutschlands-gewaesser
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/die-wasserrahmenrichtlinie-deutschlands-gewaesser


 Stadt und Gemeinde   37

Es liegt also nach Meinung der Kommission in erster Linie an der 
Einlassung von Stoffen in den Bo-den und letztendlich in die Ge-wässer durch die Landwirtschaft und die Industrie sowie an der Verbauung und der Begradigung der Flüsse. Hier muss also Abhilfe 
geschafften werden, wobei wir uns hier mit gegenseitigen Schuldzu-weisungen, wer für die aktuelle Si-tuation verantwortlich ist, zurück-halten sollten. Das ist letztendlich Schnee von gestern. Wichtig ist viel mehr die Erkenntnis, dass erkannte Gefahr bekanntlich eine halbe Ge-fahr ist und die Regierungen sowie die Kommission die Probleme bei den entsprechenden Interessen-verbänden stärker ansprechen soll-ten und gegebenenfalls zu handeln haben. Was übrigens Punkt 2, die „Bausünden“ der letzten Jahre und Jahrzehnte im Gewässerbereich, 
betrifft, so muss sich die deutsche Gesellschaft wohl gemeinsam an die Nase fassen. Jeder wollte und will auch noch seinen Deich am Fluss, vor allem dann wenn er „nahe am Wasser gebaut“ hat. Aber auch das ist eigentlich „common sense“ und könnte angegangen werden. Die Zeit drängt ein bisschen, denn im Jahr 2027 soll die endgültige Zielli-nie erreicht sein. In diesem Jahr sol-len alle europäischen Gewässer den oben genannten „guten Zustand“ erreicht haben. Was ist aber zu tun, vor allem von den Kommunen, die ja im ersten Fall unter anderem die Kontrolle über die Gewässer zu täti-gen haben und im zweiten Fall die Baumaßnahmen mitgestaltet ha-ben oder noch mitgestalten? Vor allem sind zwei Dingen wich-tig: Die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Organisationen und staatlichen Ebenen untereinander sowie – hier wichtiger – die Beteili-gung der kommunalen Seite an den 

Beratungen mit der EU-Kommis-sion zwecks Erfahrungsaustausch. Gerade beim letzteren ist noch viel zu tun, denn bisher ist der Draht dünn zwischen beiden Seiten, was der DStGB übrigens gerade durch Veranstaltungen und Workshops 
ändern will. Er findet übrigens hier 
offene Ohren in der Generaldirek-tion Umwelt. Daran liegt es also nicht. Doch welche Punkte wären denn diskussionsreif? Ein Punkt wäre zum Beispiel das Hinterfragen des sogenannten „Worst-Case-Prin-

zip“ (Prinzip des schlechtesten Falles). Es sagt aus, dass die biolo-gische Qualitätskomponente mit der schlechtesten Bewertung den Gesamtzustand eines Wasserkör-pers bestimmt. In die Normalspra-che übersetzt bedeutet dies etwas abgewandelt: Hat der Schüler eine fünf oder sechs in einem der Haupt-fächer, ist sonst aber ganz gut, dann ist die Versetzung dennoch gefähr-det. Genau darüber und über vie-les andere wird der DStGB mit der Kommission reden. 

RUND UM DIE RADVERKEHRSFÖRDERUNGIN STÄDTEN UND GEMEINDEN

DISKUSSIONEN, FACHFOREN UND VORTRÄGE

MIT BEGLEITENDER AUSSTELLUNGwww.kommunalradkongress.de

SAVE THE DATE

http://www.kommunalradkongress.de
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SGB IX – REHABILITATION UND TEILHABE BEHINDER-TER MENSCHEN KOMMENTARHerausgeber: 
Hauck/Noftz

Stand November 2017. 
Loseblatt-Kommen-
tar einschließlich 35. 
Lieferung, 3484 Sei-
ten, 3 Ordner inkl. 35. Ergänzungslieferung. 
104 Euro. ISBN 978-3-503-06031-3
Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, 
Genthiner Straße 30G, 10785 Berlinesv@esvmedien.de; www.esv.info Das Sozialgesetzbuch IX hat die Situati-on behinderter Menschen wesentlich er-leichtert. Die vom Gesetzgeber seitdem mehrfach ergänzten und geänderten Vorschriften werden von fachlich hoch kompetenten Autoren aus dem Bereich Rechtsprechung und Verwaltung fun-diert und praxisorientiert kommentiert. Wie die weiteren Kommentare im Rah-men des Hauck/Noftz Sozialgesetzbuch Gesamtkommentar bietet auch dieses Werk hohe inhaltliche Qualität, erleich-tert das Verständnis der Vorschriften, auch im Gesamtzusammenhang mit den übrigen Teilen des SGB, und bietet ver-lässliche Hilfe für ihre Anwendung.In seiner ersten Stufe ist das Bundesteil-habegesetz bereits in Kraft. Das Über-gangsrecht für 2017 wurde im Hauck/Noftz SGB IX bereits eingearbeitet.Ab sofort wird hier auch schon das ab 1.1.2018 geltende Recht kommentiert. Systematisch wird es in einem dritten Ordner aufgebaut. (Ursula Krickl) 
SGB XII – SOZIALHILFE GESAMTKOM-MENTARHerausgeber: 
Hauck/Noftz

Loseblatt-Kommen-
tar, 52. Ergänzungs-
lieferung. 108 Euro. 
ISBN:
978-3-503-06375-8
Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, 
Genthiner Straße 30G, 10785 Berlinesv@esvmedien.de; www.esv.info Kennzeichen des neuen Sozialhilferechts 
ist sein veränderter gesetzlicher Aufbau, der Ausbau aktivierender Handlungs-instrumente und die weitgehende Um-stellung der Lebensunterhaltssicherung 

auf ein System von Pauschalleistungen. Der Kom-mentar von Hauck / Noftz zum SGB XII versteht sich wie die bisher vorliegenden Kommentare als ein Er-läuterungswerk für die Verwaltungspra-xis, Anwaltschaft, Rechtsprechung und private Hilfsorganisationen. Durch die Einfügung der wichtigsten Materialien des Gesetzgebungsverfahrens und eine umfangreiche Einführung zu den Struk-turprinzipien sowie verwaltungswissen-schaftlich und europarechtlich relevan-ten Bezügen der Sozialhilfe dürfte das Werk darüber hinaus auch für den Kreis sozialpolitisch Tätiger von besonderem Interesse sein.Die 52. Ergänzungslieferung bringt den Kommentar auf den neuesten Stand von Rechtsprechung und Literatur. Än-derungen bzw. Ergänzungen haben sich ergeben bei C 100 sowie bei zahlreichen 
von Prof. Dr. Kirchhoff kommentierten Vor-schriften, nämlich bei K §§ 41a, 42, 42a, 43, 43a, 44, 44a, 44b, 44c, 45, 46 und 133b. (Ursula Krickl)
TEIL I: SGB II – GRUNDSICHE-RUNG FÜR ARBEITSUCHENDEHANDBUCH DER GRUNDSICHERUNG UND SOZIALHILFEKOMMENTARHerausgeber: Mergler/ZinkGesamtwerk 
inklusive 36. 
Lieferung, 
2184 Seiten 
inkl. 2 Ordner. 209 Euro
ISBN 978-3-17-018016-1. 
W. Kohlhammer GmbH, 70549 Stuttgart, kohlhammerkontakt@kohlhammer.de; www.kohlhammer.deDie 36. Ergänzungslieferung enthält umfangreiche Aktualisierungen und Ergänzungen der Vorschriften über die Leistungsformen (§ 4), über das Verhältnis von Leistungen des SGB II zu anderen Leistungen (§5) sowie über die Voraussetzungen der Hilfebedürf-tigkeit (§9). Darüber hinaus wurden die Kommentierung der Regelungen zum zu berücksichtigenden Einkommen gründ-lich überarbeitet (§§11, 11a). Rechtsstand: 01. Juli 2017. (Ursula Krickl)

SOZIALGESETZBUCH IX – RE-HABILITATION UND TEILHA-BE BEHINDERTER MENSCHENKOMMENTARHerausgeber: Ernst/Adlhoch/Seel
Gesamtwerk inkl. 30. 
Lieferung, 189 Euro. 
ISBN 978-3-17-018016-1W. Kohlhammer 
GmbH, 70549 Stutt-gart, kohlhammerkontakt@kohlhammer.de; www.kohlhammer.deDer aktuelle Kommentar möchte allen mit der Durchführung dieses Gesetzes befassten Behörden, den Gerichten der Sozial- und Verwaltungsgerichtsbarkeit, Rechtsanwälten, Personalabteilungen von Betrieben, Schwerbehindertenvertretun-gen, Betriebs- und Personalräten sowie den Verbänden behinderter Menschen eine praxisnahe Hilfe bei der Arbeit mit dem Sozialgesetzbuch IX bieten. Verfasst wird der Kommentar von Prak-tikern aus nahezu allen Bereichen der gesetzlichen Leistungsträger, so dass den besonderen Bedürfnissen der unter-schiedlichsten Nutzer dieses Kommen-tars Rechnung getragen werden kann. Insbesondere an der Kommentierung des Zweiten Teils des SGB IX haben Autorin-nen und Autoren mitgearbeitet, die auch an den zahlreichen Umsetzungsempfeh-lungen der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfür-sorgestellen zu den neuen Regelungen beteiligt waren, welche die Novellierung des Schwerbehindertengesetzes durch das Gesetz zur Bekämpfung der Arbeits-losigkeit Schwerbehinderter bereits zum 01.10.2000 vorweggenommen hatte. Der Kommentar verfolgt den konzeptio-nellen Weg, dem Leser nicht nur den Ge-setzestext und die Erläuterungen zur Ver-fügung zu stellen, sondern eine Fülle von bundesweiten Empfehlungen, Vereinba-rungen und Richtlinien, die in der Pra-xis eine große Rolle spielen, aber wegen 
ihrer unsystematischen Veröffentlichung 
häufig nur schwer aufzufinden sind. Bei-spielhaft seien hier aktuell die „Werk-stattempfehlungen" der Bundesarbeitsge-meinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe genannt, die als Anlage zu § 42 vollständig abgedruckt sind. Mit diesen Materialien wird in besonderem Maße der Praxisbezug dieses Kommentars hervorgehoben. Der besondere Vorteil: Sie erhalten alle wichtigen Rechtsverord-nungen, Arbeitspapiere, Vereinbarungen, Empfehlungen u. ä. stets auf aktuellem Stand. (Ursula Krickl)
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TEIL II: SGB XII – SOZIALHILFE UND ASYLBEWERBERLEIS-TUNGSGESETZHANDBUCH DER GRUNDSICHERUNG UND SOZIALHILFEKOMMENTAR Herausgeber: Mergler/Zink 
Stand Juli 2017. Gesamtwerk inklusi-
ve 37. Ergänzungslie-
ferung, 3046 Seiten 
incl. 2 Ordner. 
219 Euro. ISBN 978-3-17-018575-3.
W. Kohlhammer GmbH, 70549 Stuttgart, kohlhammerkontakt@kohlhammer.de; www.kohlhammer.deDie 37. Lieferung umfasst die vollstän-dige Überarbeitung der umfangreichen „Einführung in das Sozialhilferecht“ so-wie Aktualisierungen und Ergänzungen der Kommentierung der Leistungsfor-men der Sozialhilfe (§ 10) und weiterer praktisch bedeutsamen Vorschriften des 2. Kapitels, insbesondere zur Beratung und Unterstützung (§ 11), zum Anspruch auf Sozialhilfe und zum Einsetzen der Sozialhilfe (§§17, 18).Gesetzesstand ist der 01. Juli 2017.(Ursula Krickl)VERGÜTUNG, NACHTRÄGE UND BEHINDERUNGSFOLGEN BEIM BAUVERTRAG BAND 1: EINHEITSPREISVERTRAG
7. Auflage 2017. 1048 Seiten, gebunden. 
ISBN 978-3-8041-5139-0. 169 EuroBAND 2: PAUSCHALVERTRAG
6. Auflage 2017. 816 Seiten, gebunden. 
159 Euro. ISBN 978-3-8041-5140-6. Von Professor Dr. jur. Klaus D. Kapell-mann / Professor Dr.-Ing. Karl-Heinz 
Schiffers / Professor Dr. Jochen Markus 

Werner Verlag / Wolters Kluwer Deutschland, info-wkd@wolterskluwer.com; www.wolterkluwer.deBauvorhaben laufen selten reibungslos. 
Oft gibt es Streit um Leistungspflicht und Leistungsumfang, um die ordnungs-gemäße Ausführung und Vergütung 
oder es kommt zur (Teil-)Aufkündigung des Vertrags durch eine der Parteien. Das 

zweibändige Werk erläutert die damit verbundenen Fragen in beispielgebender Systematik und Tiefe. Die rechtlichen und baubetrieblichen Aspekte werden dabei praxisgeeignet verknüpft, zu allen wichtigen Themen werden Lösungsvor-schläge aus der langjährigen Baupraxis der Autoren gemacht. Umfangreiche An-hänge mit Musterunterlagen erleichtern dem Praktiker die Abwicklung des jewei-ligen Vertragsmodells. 
Vorteile in der Neuauflage: • Die aktuelle Rechtsprechung und Literatur sind umfassend und mit kritischem Blick eingearbeitet. • Die Neuregelungen durch die Reform des Bauvertragsrechts, die zum 01.01.2018 in Kraft getreten sind, sind bereits berücksichtigt. Aus dem Inhalt zu Band 1 - Einheitspreisvertrag:• Baubetriebliche Grundlagen • Ansprüche des Auftragnehmers aus 

mangelhaft definiertem Bausoll oder Vergütungssoll • Vergütungsfolgen bei Mengenabwei-chungen in der Ausführungsphase • Vergütungsänderungen infolge geän-derter oder zusätzlicher Leistungen • Behinderungen und Unterbrechung - Zeitfolgen, Schadensersatz, Entschä-digung Aus dem Inhalt zu Band 2 -Pauschalvertrag: • Bausoll beim Detail-Pauschalvertrag • Bausoll beim Global-Pauschalvertrag • Angebotsbearbeitung und Systematik der Kostenermittlung • Vergütungsansprüche des Auftrag-nehmers wegen geänderter/zusätzli-cher Leistungen • Vergütungsansprüche des Auftrag-nehmers bei verringerten/entfallenen Leistungen • Störung der Geschäftsgrundlage • Behinderungen des Auftragnehmers (Norbert Portz)EEG 2017KOMMENTAR Frenz/Müggenborg/Cosack/Hennig/Schomerus
5., völlig neu bearbei-tete und erweiterte 
Auflage 2018. 2037 Seiten, mit Tabellen und Abbildungen sowie Online-Zugang zu energierechtlicher 
Vorschriftendatenbank, fester Einband. 

224 Euro. ISBN: 978-3-503-17664-9
Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, 
Genthiner Straße 30G, 10785 Berlinesv@esvmedien.de; www.esv.info 
Die Neuauflage dieses Werkes aus Reihe der Berliner Kommentare ist der jüngste Beitrag zum immer komplexer werden-den Recht der Erneuerbaren Energien. Der Kommentar ist leicht verständlich und praxisorientiert geschrieben. Er ist daher eine gute Hilfestellung sowohl An-fänger als auch für Experten dieses erst-malig im Jahr 2000 in Kraft getretenen und seitdem stets umfangreicher und komplizierter gewordenen Regelungs-systems. So werden die grundlegenden Umwälzungen des Gesetzes bis hin zu seinen jüngsten Änderungen ausführlich behandelt.Das Wichtigste im Überblick:• Kompletter Systemwechsel von garan-tierten Vergütungen zum Ausschrei-bungsverfahren• Beschneidung der Privilegien für Bürgerenergiegesellschaften• praxisrelevante Regelungsänderungen bei Anlagenzusammenfassungen• unionsrechtliche Auswirkungen aufo Schicksal der EEG-Umlageo Wirksamkeit der Mieterstromförde-rung•  MieterstromG vom 6.7.2017 bereits vollständig eingearbeitetNeben der Gesetzeskommentierung be-inhaltet der Kommentar unter anderem auch• Illustrierte naturwissenschaft-lich-technische Einführungen in die wichtigsten Technologien Erneuerba-rer Energien (EE)• Erläuterung der genehmigungsrechtli-chen Anforderungen an die Errichtung von EE-Anlagen• umfangreiche Kapitel und Beiträge zuo einschlägigem europäischem   Rechto kartellrechtlichen Aspekteno Grundlagen der Klimapolitiko Grundstrukturen der  Förderungo Regulierung der EE
Weiterhin erhält der Leser den Zugriff auf eine laufend aktualisierte Daten-bank mit wichtigen energierechtlichen Vorschriften der EU, des Bundes sowie der Länder. Die Datenbank erlaubt dabei auch den schnellen und komfortablen Vergleich von alten und neuen Rechts-ständen: UMWELTdigital.de – Energie-wirtschaft. (Timm Fuchs)
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BUNDES-IMMISSIONS-SCHUTZGESETZ KOMMENTAR
Professor Dr. Hans. D Jarass, 
Universität Münster

12., vollständig überarbeitete Auflage, 
2017, Buch. 1092 Seiten. Hardcover in Lei-
nen. 149 Euro. ISBN 978-3-406-71751-2
Verlag C. H. Beck, Wilhelmstraße 9, 
80801 München, www.beck.deDer bewährte Handkommentar erläutert das BImSchG aktuell, kompetent und zu-verlässig sowie unter Berücksichtigung der Bundes-Immissionsschutzverord-nungen, der TA Luft und der TA Lärm.
Die 12. Auflage berücksichtigt zahlreiche Novellen, darunter:• Gesetz zur Einführung einer was-serrechtlichen Genehmigung für Behandlungsanlagen für Deponiesi-ckerwasser vom 18.07.2017• Gesetz zur Anpassung des Um-welt-RechtsbehelfsG und anderer Vorschriften an europa- und völker-rechtliche Vorgaben vom 29.05.2017• Gesetz zum Abbau verzichtbarer Anordnungen der Schriftform im Verwaltungsrecht des Bundes vom 29.03.2017• Gesetz zur Umsetzung der RL 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen 

Stoffen vom 30.11.2016.Ebenfalls berücksichtigt sind Änderun-gen der Bundes-Immissionsschutzver-ordnungen, die neue Verordnung über Verdunstungsanlagen (42.BImSchVas neue UVPG sowie die neueste Rechtspre-chung. (Deliana Bungard) 
DER SOCIAL-MEDIA-LEIT-FADEN FÜR KOMMUNEN 
GRUNDLAGEN – STRATEGIEN – PRAXISHILFEN
Dipl.-Verwaltungswissenschaftler 
Dominik Fehringer M. A. und Christian 
Solmecke, Rechtsanwalt 

Reihe „Fortbildung & Praxis“, Band 13. 
2017, 160 Seiten, 31,80 Euro.

ISBN 978-3-415-
05207-9Richard Boorberg 
Verlag GmbH & Co 
KG, 70551 Stuttgart, www.boorberg.deIm Dialog zwischen Bürger und Verwaltung gibt es zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten für die sozi-alen Netzwerke: So können z. B. Ideen, Anregungen und Fragen sowie Informa-tionen zu Projekten und Beteiligungs-verfahren ohne Umwege ausgetauscht werden. Darüber hinaus können die Online-Me-
dien für eine effektivere Presse- und Öf-fentlichkeitsarbeit, die Verbesserung des Kundenservice sowie die Optimierung von Einzelprojekten genutzt werden. Der Leitfaden zeigt Wege zum erfolgreichen Einsatz der sozialen Medien in den Kom-munalverwaltungen auf. Facebook, Twitter, Google+ und YouTube erfolgreich einsetzen 
•  Auswahl und Aufbau der relevanten Netzwerke (Facebook – Twitter – Goo-gle+ – YouTube) •  Social Media richtig integrieren 

(Projektmanagement – Aufbau von Redaktionen – Erstellung interner Leitlinien – Social-Media-Monitoring) •  Wie gestalte ich den Social-Me-dia-Auftritt rechtssicher (Vergabe-recht – Impressum – Datenschutz – Haftung)? Besonders hilfreich sind die konkreten Handlungsanweisungen mit Screenshots 
und Tipps zum Aufbau eines eigenen Social-Media-Auftritts in den verschie-denen Netzwerken. Im Glossar sind die 
wichtigsten Fachbegriffe erläutert. Der Titel ist als E-Book ist in den gän-gigen Stores erhältlich. Darüber hinaus gibt es ein enhanced E-Book. Es enthält als Zusatzangebot Video-Tutorials, in denen die Einrichtung verschiedener Social-Media-Präsenzen – speziell für Kommunen – Schritt für Schritt erläutert wird.(Deliana Bungard) 
HOAI – HONORARORDNUNG FÜR ARCHITEKTEN UND IN-GENIEUREKOMMENTARPöhlker / Theißen / Adrians
2017. 4. überarbeitete Auflage. Buch. 500 
Seiten. 79 Euro. ISBN 978-3-8293-1279-0. 

Kommunal- und Schul-Verlag, 
Konrad-Adenauer-Ring 13, 
65187 Wiesbaden, info@kom-munalpraxis.dewww.kommunalpraxis.deDie Die Autoren kommen-
tieren, aufbauend auf Altbe-währtem, die HOAI 2013 aus Sicht des Praktikers.Der Kommentar gibt dem kommunalen Auftraggeber anschaulich und praxis-orientiert die nötigen Grundlagen, um Planerbeauftragungen rechtssicher vorzunehmen. Außerdem richtet er sich an Architekten und Ingenieure, die mit 
öffentlichen Auftraggebern und hier speziell auch den Kommunen, zusam-menarbeiten. Die Erläuterungen sind damit eine zuverlässige Arbeits- und Orientierungshilfe für alle Bauplanungs- und Baurechtsämter der Gemeinde-, Stadt- und Kreisverwaltungen, Bauun-ternehmen und Wohnungsbaugenos-senschaften, Architekten und Inge-nieure, Rechtsanwälte und Gerichte, politisch Verantwortlichen (u. a. Land-räte, Bürgermeister, Ratsmitglieder) und interessierten Privatpersonen.(Bernd Düsterdiek)VOB TEILE A UND BKOMMENTARKapellmann/Messerschmidt

6. Auflage. 2018 XV, 1909 Seiten. Hardco-
ver. In Leinen. 199 Euro. ISBN 978-3-406-
71073-5
Verlag C. H. Beck, Wilhelmstraße 9, 
80801 München, www.beck.deDas Werk stellt die neue VOB/A, zusam-men mit der neuen Vergabeverordnung, sowie die VOB/B praxisorientiert nach dem neuesten Recht dar. Exzellente Au-toren kommentieren auf höchstem Ni-veau. Der Kommentar konzentriert sich ganz auf die wesentlichen aktuellen Ent-wicklungen. Der Benutzer erhält so einen 
schnellen Zugriff auf alle entscheidenden Probleme und Fragen des Bau- und Ver-gaberechts und durch die auf die höch-strichterliche Rechtsprechung ausge-richtete Kommentierung praxistaugliche Lösungen.
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Die VOB/A wurde durch das Vergabe-rechtsänderungsgesetz formal wie inhalt-lich wesentlich umgestaltet. Der Schwer-punkt der Darstellung liegt daher auf den Auswirkungen des neuen Rechts auf die Bauvergabeverfahren. Sie zeigt vor allem auf, welche Besonderheiten zu beachten sind. Die Vorschriften der neuen Unter-schwellenvergabeordnung 2017 sind be-rücksichtigt. Die Bestimmungen der VOB/B werden durchweg im Vergleich zu den entspre-chenden BGB-Regelungen behandelt. Die Regelungen des neuen Bauvertragsrechts, das am 01. Januar 2018 in Kraft getreten ist, sind darum ebenfalls in die Erläuterungen mit aufgenommen. Ausführlich eingear-
beitet ist die seit der Vorauflage ergangene wesentliche Rechtsprechung und Kom-mentarliteratur. (Bernd Düsterdiek)BAURECHT FÜR DENFREISTAAT SACHSENERGÄNZBARE SAMMLUNG DES 
BUNDES- UND LANDESRECHTS MIT 
ERGÄNZENDEN VORSCHRIFTEN, 
MUSTERN UND ANLEITUNGEN FÜR DIE PRAXIS SOWIE EINER RECHT-
SPRECHUNGSÜBERSICHTHerausgegeben von Ministerialdirek-
tor Dr. Peter Runkel, unter Mitarbeit 
von Ministerialrätin Gabriele Bothe und unter Mitwirkung mit Dr. Gün-
ter Gaentzsch, Vorsitzender Richter 
am Bundesverwaltungsgericht a. D., begründet von Professor Dr. Walter 
Bielenberg, Dr. Hans Eberhard Roesch und Hermann Giese

2017. 4428 Seiten. Gesamtwerk: 108 Euro. 
ISBN 978-3-503-03261-7
Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, 
Genthiner Straße 30G, 10785 Berlinesv@esvmedien.de; www.esv.info
Das öffentliche Baurecht in Deutschland ist hoch komplex und weit verstreut. Die Summe der Rechts- und Verwaltungsvor-schriften macht es in der täglichen Praxis 
nicht leicht, sich zurechtzufinden und si-cher zu entscheiden. Hier helfen die von Dr. Peter Runkel herausgegebenen und bestens eingeführten Sammlungen des baurechtsrelevanten Bundes- und jewei-ligen Landesrechts. 

Die Ergänzungslieferung 4/17 enthält fol-gende Ergänzungen:•  Das Baugesetzbuch um die Änderun-gen durch das Hochwasserschutzgesetz II und des UVP-Modernisierungsgeset-zes,•  das Bundesnaturschutzgesetz,•  das Wasserhaushaltsgesetz um die für das Planen und Bauen wichtigen Ände-rungen des Hochwasserschutzgesetzes II,•  das Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz,•  die Arbeitsstättenverordnung,•  die 1. BImSchV. (Norbert Portz)DIGITALISIERUNG IN BUND, LÄNDERN UND GEMEINDEN
IT-ORGANISATION, MANAGEMENT UND EMPFEHLUNGEN
Heuermann, Roland, Tomenendal, 
Matthias, Bressem, Christian (Hrsg.)

2018. 335 Seiten. Hardcover. 48,59 Euro, 
eBook 39,99 Euro. ISBN 978-3-662-
54098-5
Springer Nature, Abraham-Lincoln-
Straße 46, 65189 Wiesbadenwww.springernature.com Dieses Buch stellt erstmals die Ge-samtsituation des IT-Managements 
der Digitalisierung im öffentlichen Be-reich Deutschlands vor. Aufgrund ihrer Schlüsselfunktion für die Verbesserun-gen in der Verwaltung selbst, aber auch der möglichen innovativen Impulse für unsere Gesellschaft – jeden IT-Nutzer und die Privatwirtschaft –, spielt sie eine sehr wichtige Rolle in Politik und Verwaltungsmanagement. Daher stehen hier vor allem folgende Fragen im Mit-
telpunkt: Wie managt der öffentliche Bereich die Schlüsselkompetenz Infor-mationswirtschaft? Wie stellt sich die Ausgangssituation in Bund, Ländern und Kommunen in Bezug auf die eigene Digitalisierung dar, welchen Stellenwert hat das IT-Management im eigenen Be-
reich des Öffentlichen Sektors? Welche Auswirkungen haben die Trends in der Digitaltechnologie auf Menschen, Wirt-schaft, Gesellschaft, Politik, Verwaltung 

und Staat? Welche Empfehlungen lassen sich daraus ableiten? Das Buch liefert aus Sicht von IT-Verant-wortlichen und externen Experten einen systematischen Überblick.(Alexander Handschuh)STELKENS / BONK / SACHS
VWVFG – VERWALTUNGS-VERFAHRENSGESETZKOMMENTARHerausgegeben von Professor Dr. Michael Sachs und MinR Dr. Heribert Schmitz. Mehrere bestens ausge-
wiesene Experten aus Wissenschaft, 
Justiz, Verwaltung und Anwaltschaft 
verstärken ab der 9. Auflage das Auto-renteam

9. Auflage. 2018, XLVI, 2736 Seiten. Hard-
cover. In Leinen. 199 Euro. ISBN 978-3-
406-71095-7
Verlag C. H. Beck, Wilhelmstraße 9, 
80801 München, www.beck.deDer „Stelkens/Bonk/Sachs“ als renom-miertes Standardwerk führt seinen Benutzer zuverlässig durch das Ver-waltungsverfahrensrecht. Zu seinen Vor-teilen zählen:•  eingehende Erläuterungen zu den Entwicklungen im Europarecht•  Berücksichtigung von Besonderheiten des Landesrechts•  Hinweise auf Parallelbestimmungen in SGB X, AO und weiteren Gesetzen für die leichtere Orientierung.
Die 9. Auflage kommentiert umfassend die aktuellen Entwicklungen zum eGo-vernment, insbesondere die neuen Rege-lungen zum automatisierten Erlass und zur Internetbekanntgabe von Verwal-tungsakten durch das Gesetz zur Moder-nisierung des Besteuerungsverfahrens vom 18.7.2016 (Änderungen der §§ 24 und 41 VwVfG; Einfügung eines neuen § 35a VwVfG). Vertieft erörtert sind auch die Folgen der aktuellen EuGH-Recht-sprechung zur Präklusion im Verwal-tungsverfahren. (Bernd Düsterdiek)
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TERMINVORSCHAU

15.05. Zusammenhalt stärken – Vielfalt gestalten: 81. Deutscher Fürsorgetag, StuttgartWie soll und muss es mit der Integration und Inklu-sion weitergehen? Wie müssen wir unsere sozialen Sicherungssysteme ausgestalten? Wie begegnen wir Familien in ihrer Vielfalt? Aber auch: Wie gelingt eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe? Wie wirkt das neue Bundesteilhabegesetz? Homepage des Deut-schen Fürsorgetags.

14.05. Hochwasser- und Starkregenvor-sorge in Städtebau und Planungspraxis, MünchenDie Vorsorge für Hochwasser- und Starkrege-nereignisse steht hoch auf der kommunalen Agenda. Welche Maßnahmen müssen Städte, Landkreise und Gemeinden ergreifen und für welche Risiken müssen Bürger und Gewerbe 
selbst Vorsorge treffen? Wieviel Umdenken ist in der kommunalen Planungspraxis erforder-
lich? Welche neuen fachlichen Qualifikationen werden benötigt?07.06. 9. RISER-Konferenz zum Meldewesen, BerlinDie RISER-Konferenz ist ein Forum für Fachpublikum aus Behörden und Wirtschaft. Namhafte Referenten präsentieren den aktuellen Stand und die neusten Entwicklungen im Melderecht, Datenschutz und E-Government. Die Konferenz ist in Fachkreisen bekannt als renommierte Begegnungsstätte und 

Kommunikationsplattform. Sie findet alle zwei Jahre in Berlin statt.

MAI
08.05. Allianz für Innenstädte – Fachtagung in Worms, WormsWie werden unsere Städte und Stadtregionen umweltschonender? Auf welche Weise gelingt ein Um- und Ausbau der Infrastruktur bei gleichzeitig umweltschonender Nutzung von Ressourcen? Wie kann umwelt- und sozialver-trägliche, gesundheitsfördernde Stadtentwick-lung Realität werden?



JUNI

08.05. 24. BDIP Expertenforum - Kommunikation der Verwaltung, BerlinVerwaltungen, Behörden und Politik sind seit Jahren darum bemüht, Bürgerservice und –beteiligung zu verbessern. Viele Anstrengun-gen wurden unternommen, um Verwaltungs-prozesse zu digitalisieren und in das Web zu verlagern. Homepage des Veranstalters.

21.06. DEMO-Kommunalkongress 2018, BerlinAuf dem DEMO-Kommunalkongress am 21. und 
22. Juni 2018 trifft sich wieder die kommunale Familie in Berlin. Unter dem Motto „Der Kom-munale weg nach vorne“ wird diskutiert, wie angesichts der aktuellen Herausforderungen die Zukunft der Kommunen gestaltet werden kann.

18.06. DStGB Hauptausschuss tagt in Bad Zwischenahn, Bad ZwischenahnDer Hauptausschuss des DStGB kommt am 18. und 19. Juni 2018 zu seiner Jahrestagung in Bad Zwischenahn zusammen. Im Mit-telpunkt der Tagung stehen Vorträge und Diskussionen zum Thema „Stadt und Land – Sicher und digital in die Zukunft“.
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